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Vorwort zum Treuberater

Geht es Ihnen auch so? Es ist kaum zu glauben: Das Jahr 

2021 ist schon wieder halb um. Zwar hält uns die Corona-

Pandemie noch in Atem, aber zum Glück scheint für die 

zweite Jahreshälfte die Zuversicht begründeter denn je. 

Die allermeisten dürften ihre Jahresabschlussarbeiten 

gerade beendet haben. Die großen Gasverteilnetzbetrei-

ber haben vielfach bereits der Regulierungsbehörde die 

Daten zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der 4. Re-

gulierungsperiode vorgelegt. Dennoch dürfte sich wohl in 

den seltensten Fällen ein gewisse „Ruhe“ einstellen, denn 

erfahrungsgemäß wird die zweite Jahreshälfte noch stär-

ker für die Umsetzung strategischer Themen und Re- 

organisationen genutzt. Ebenso bindet die Erstellung des 

Wirtschaftsplans vielfach nicht unerhebliche Ressourcen. 

Mit anderen Worten: Auch im 3. und 4. Quartal sind wohl 

genug spannende Aufgaben zu bewältigen.  

In dieser Ausgabe des „Treuberaters“ können wir Ihnen 

wieder Beiträge aus dem gesamten Dienstleistungsspekt-

rum der EversheimStuible Unternehmensgruppe anbie-

ten, die sich in besonderer Weise auf die Aufgaben-

schwerpunkte der zweiten Jahreshälfte beziehen. So 

möchten wir z. B. in dieser Ausgabe Hilfestellungen zur 

Wirtschaftsplanung und bei der Ermittlung von Netznut-

zungsentgelten zum 15.10.2022 anbieten. Auch setzen 

wir unsere Themenreihe der wesentlichen regulatori-

schen Gerichtsurteile des vergangenen Jahres fort. Eine 

Übersicht mit Handlungsempfehlungen finden Sie stets 

in der Juni-Ausgabe des „Treuberaters“. Stöbern Sie doch 

einfach mal durch das Inhaltsverzeichnis; es wird hoffent-

lich etwas Passendes dabei sein. 

Für die meisten bietet das 3. Quartal auch die Möglich-

keit, im Jahresurlaub neue Kraft und Inspiration zu tan-

ken. Wir wünschen den „Urlaubern“ von Herzen eine 

schöne, erholsame Zeit und uns allen Gesundheit und 

Wohlergehen. Mit der deutlich verbesserten Infektions-

lage dürften auch zunehmend wieder persönliche Begeg-

nungen möglich sein – wir freuen uns darauf!  

 
Ihre EversheimStuible  Unternehmensgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuern

Steuersatz für das Legen von Hauswasser-

anschlüssen – wieder einmal. 

Am 4. Februar 2021 (III C 2 – S 7221) hat das BMF ein 

Anwendungsschreiben dazu veröffentlicht, wann das 

Legen eines Hauswasseranschlusses dem ermäßigten 

Umsatzsteuersatz unterliegt. Der VKU hatte dazu eine 

Stellungnahme abgegeben, die vom BMF mit Schreiben 

vom 11. Mai 2021 beantwortet wurde. Es geht um 

Mehrfachhausanschlüsse und die Behandlung von Ein-

gangsleistungen zur Herstellung solcher Anschlüsse. 

Mehrfachhausanschlüsse  

Der VKU macht sich stark für eine Aufteilung der Kosten 

für Tiefbauarbeiten betreffend einen Mehrfachhaus-

anschluss. Als Konsequenz daraus sei der auf den Was-

serhausanschluss entfallende Teil ermäßigt zu besteuern. 

Diese Auffassung teilt die Finanzverwaltung nicht. Sie ist 

der Ansicht, dass es sich um eine einheitliche Leistung 

handelt, die dem Regelsteuersatz unterliegt. Dabei beruft 

sie sich auf die ständige Rechtsprechung des BFH und 

des EuGH. Nach diesen kann sich eine einheitliche Leis-

tung nur ergeben, wenn zwei oder mehrere Handlungen 

oder Einzelleistungen des Unternehmers für den Kunden 

so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv 

einen einzigen untrennbaren wirtschaftlichen Vorgang 

bilden, dessen Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (vgl. 

z. B. BFH-Urteil vom 13. Juni 2018 – XI R 2/16 – BStBl. 

II 2016, 678, EuGH-Urteil vom 2. Juli 2020, C-231/19). 

Das Legen des Wasserhausanschlusses bildet jedoch 

nicht den (alleinigen) Hauptbestandteil der einheitlichen 

Gesamtleistung. Es überwiegen die nicht begünstigten 

Leistungsbestandteile Strom-, Gas- und/oder Telekom-

munikationsanschluss. Damit unterliegt die Gesamt-

leistung „Verlegung des Mehrfachhausanschlusses“ als 

einheitliche Leistung dem allgemeinen Steuersatz. 
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Die für den Anschlussnehmer im Vordergrund stehende 

Leistung ist der Einbau des Mehrfachhausanschlusses. 

Eine Aufspaltung der einheitlichen Leistung „Verlegung 

eines Mehrfachhausanschlusses“ wäre aus der Sicht des 

Durchschnittsverbrauchers wirklichkeitsfremd (Abschn. 

3.10 Abs. 1 S. 3 UStAE). Dem Verbraucher geht es um die 

Verbindung der Leistungselemente, sodass auch der Um-

stand, dass die einzelnen Bestandteile im Wirtschafts-

leben durchaus auch getrennt erbracht werden, keine 

Aufspaltung des Vorgangs rechtfertigt (Abschn. 3.10 

Abs. 3 S. 3 UStAE).  

Eingangsleistungen der Wasserversorger 

Das BMF bestätigt, dass beim Legen eines Hauswasser-

anschlusses jede Eingangsleistung an den Wasserversor-

ger, der im Außenverhältnis die Anschlussleistung gegen-

über dem Anschlusskunden erbringt und abrechnet, dem 

Regelsteuersatz zu unterwerfen ist. Für reine Wasserver-

sorger, die gegenüber ihren Kunden ausschließlich eine 

Hauswasseranschlussleistung erbringen, ergeben sich 

keine Änderungen. Die Anschlussleistung unterliegt un-

verändert dem ermäßigten Steuersatz. 

 

Ihr Ansprechpartner 

WP StB Aiko Schellhorn 

Tel.: +49 211 5235-138 

aiko.schellhorn@es-treuberater.de 

 

 

Räumlich getrennte Photovoltaikanlagen einer 

juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) 

als einheitlicher Betrieb gewerblicher Art – das ist 

hier die Frage! Gestellung von Personal gemäß 

§ 2b UStG 

Stellen sechs von einer Gemeinde auf verschiedenen Ge-

bäuden betriebene Photovoltaikanlagen einen einheit-

lichen Betrieb gewerblicher Art dar? 

Das Finanzgericht Münster bejaht diese Frage in seinem 

Urteil vom 21. April 2021 (13 K 3663/18 K, G). Die von 

der Gemeinde betriebenen sechs Photovoltaikanlagen, 

die sich an örtlich getrennt liegenden Standorten befin-

den, seien zu Recht als einheitlicher Betrieb gewerblicher 

Art (BgA) im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 KStG zu-

sammenzufassen. 

Jeder BgA für sich … 

Dazu sollte man wissen, dass ein BgA alle Einrichtungen 

umfasst, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung 

von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft 

dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der 

juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Ab-

sicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allge-

meinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich 

(vgl. § 4 Abs. 1 KStG sowie R 4.1 KStR). Betriebe gewerb-

licher Art von juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig 

(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG). Ein BgA unterliegt der Kör-

perschaft- und Gewerbesteuer. Für diese beiden Steuer-

arten wird jeder BgA für sich betrachtet. Für die Körper-

schaftsteuer kommt mit dem § 24 Nr. 1 KStG ein Frei-

betrag von 5 T€ zum Ansatz. 

… nur selten zusammen 

Nur selten besteht die Möglichkeit, mehrere BgA zu 

einem BgA zusammenzufassen (§ 4 Abs. 6 KStG). Ein 

typisches Beispiel ist die Zusammenfassung eines BgA 

Bäder mit einem BgA Energieversorgung unter bestimm-

ten Voraussetzungen. 

Die Grenze der Gestaltungsfreiheit … 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

ist eine Einrichtung jede funktionelle Einheit, die sich von 

dem sie organisatorisch tragenden Hoheitsbetrieb als ge-

sonderte selbstständige Betätigung abgrenzen lässt, im 

Rahmen einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit der 

Erzielung von Einnahmen dient und geeignet ist, den 

Wettbewerb zu beeinträchtigen, also wettbewerbsrele-

vant ist. Eine funktionelle Einheit kann sich nach allge-

meiner Auffassung z. B. aus einer besonderen Leitung, 

einem geschlossenen Geschäftskreis, der Buchhaltung 

oder aus einem ähnlichen auf eine Einheit hindeutenden 

Merkmal ergeben. Verschiedene wirtschaftliche Tätigkei-

ten einer juristischen Person sind nach Auffassung der 

Finanzverwaltung dann als Einheit zu behandeln, wenn 

dies der Verkehrsanschauung entspricht (R 4.1 Abs. 3 

Satz 3 KStR 2015). Um eine rein steuertechnische „Ato-

misierung“ einheitlicher Betätigungen zu verhindern, sind 

Neben- und Hilfstätigkeiten, die funktional einer Haupt-

tätigkeit untergeordnet und dieser zu dienen bestimmt 

sind, mangels sachlicher Selbstständigkeit keine isoliert 

der Besteuerung zu unterwerfenden Tätigkeiten i. S. des 

§ 4 KStG. Somit obliegt es einer öffentlich-rechtlichen 

Trägerkörperschaft, im Großen und Ganzen dafür Sorge 

zu tragen, die organisatorischen Maßnahmen im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften bei der Strukturierung ihrer 

BgA so zu treffen, wie sie es vernünftigerweise für erfor-

derlich hält. 

… ist immer dort zu ziehen 

Die Grenze der Gestaltung ist dabei immer dort zu ziehen, 

wo die Zusammenlegung ausschließlich oder überwie-

gend zum Zweck der Steuervermeidung durchgeführt 

wird. Hinsichtlich der durch § 4 Abs. 6 KStG geschaffe-

nen gesetzlichen Grundlagen für die steuerliche Aner-

kennung der Zusammenfassung von BgA bzw. der von 

der Rechtsprechung und Finanzverwaltung geschaffenen 

Interpretationen und Hinweise ist zwischen gleichartigen 

und verschiedenartigen BgA zu differenzieren. Dabei hat 

die jPdöR jeweils ein Wahlrecht, ob und in welchem Um-

fang sie bestehende BgA im Einzelfall nach den gesetz- 

mailto:aiko.schellhorn@es-treuberater.de
https://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/__4.html
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaftsteuergesetz_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerrichtlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaftsteuer
https://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/__1.html


 

 

22 
 
 

lichen Grundsätzen steuerlich zusammenfasst oder eine 

Zusammenfassung beibehält (siehe BMF-Schreiben vom 

12.11.2009, BStBl. I 2009, 1303, Rz. 1). 

Darauf kommt es an: auf die funktionelle Einheit … 

Im Urteilsfall war die Qualifikation der Photovoltaikanla-

gen als funktionelle Einheit bereits deshalb geboten, weil 

die Anlagen unter einer einheitlichen Leitung stehen. 

Ausweislich des Haushaltsplans der Klägerin für das Jahr 

2011 ist die Verantwortung für sämtliche Photovoltaik-

anlagen bei einem einzigen Mitarbeiter der Klägerin kon-

zentriert. Ein ergänzendes Indiz für das Bestehen einer 

funktionellen Einheit liegt darin, dass die Photovoltaik-

anlagen in den Jahresberichten der Klägerin als eigen-

ständiger Geschäftskreis geführt werden; zum Beispiel 

wird in den Jahresberichten der Klägerin für die Jahre 

2012 und 2013 für die Photovoltaikanlagen jeweils eine 

zusammengefasste Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 

ausgewiesen. Im Gesamtabschluss der Klägerin für das 

Jahr 2012 werden die Photovoltaikanlagen zudem aus-

drücklich als „eigenständiger BgA“ bezeichnet. Zwar ist 

die hierin zum Ausdruck kommende steuerrechtliche Be-

urteilung als einheitlicher BgA nicht rechtlich bindend; je-

doch liegt in dieser Bezeichnung ein weiteres Indiz dafür, 

dass auch die Mitarbeiter der Klägerin die Photovoltaik-

anlagen tatsächlich als funktionelle Einheit betrachten. 

Der Einwand der Klägerin, dass die Anlagen auf verschie-

denen Schulen bzw. Gebäuden angebracht sind und tech-

nisch unabhängig voneinander funktionieren, greift zu 

kurz. Hieraus kann nach Auffassung des Gerichts nicht 

gefolgert werden, dass es sich bei den Photovoltaikanla-

gen nicht um eine funktionelle Einheit handelt. Denn 

nach den vorstehend dargestellten Rechtsgrundsätzen 

kann die notwendige funktionelle Einheit schon durch 

eine einheitliche Leitung oder durch die Einrichtung eines 

eigenständigen Geschäftskreises begründet werden. Der 

Begriff der funktionellen Einheit setzt nach allgemein an-

erkanntem Verständnis nicht voraus, dass die vorhande-

nen Betriebsvorrichtungen zusätzlich in räumlicher bzw. 

technischer Hinsicht eine Einheit bilden. Diese Sicht-

weise dürfte auch der Verkehrsauffassung entsprechen. 

Die Annahme, dass es sich bei den sechs Photovoltaik-

anlagen um eigenständige BgA – also im Wortsinn um 

eigenständige „Betriebe“ – handelt, erscheint angesichts 

der Gleichartigkeit der wirtschaftlichen Betätigung und 

ihrer organisatorischen Zusammenfassung bei der Kläge-

rin gekünstelt. Praktische betriebliche Gründe, die eine 

solche (steuerliche) Aufspaltung einer einheitlichen wirt-

schaftlichen Betätigung erfordern könnten, sind nicht er-

sichtlich. 

… und auf die gewerbesteuerliche Betrachtung 

Für die Qualifikation der Photovoltaikanlagen der Kläge-

rin als einheitlicher BgA spricht weiterhin, dass diese 

Sichtweise im Einklang mit den allgemeinen gewerbe-

steuerrechtlichen Grundsätzen steht. Wenn eine natür-

liche Person mehrere gewerbliche Tätigkeiten ausübt, 

können diese Tätigkeiten für Zwecke der Gewerbesteuer 

ebenfalls entweder als ein einheitlicher Gewerbebetrieb 

oder als mehrere selbstständige Gewerbebetriebe zu 

qualifizieren sein. Zur Beurteilung dieser Frage unter-

scheidet der BFH zwischen gleichartigen und ungleich-

artigen Betätigungen. In beiden Fällen ist ein sachlicher 

(wirtschaftlicher, organisatorischer oder finanzieller) Zu-

sammenhang zwischen den Betätigungen erforderlich, 

um sie als einen einzigen Steuergegenstand ansehen zu 

können; die erforderliche Mindest-Intensität dieses Zu-

sammenhangs ist in den beiden Fallgruppen jedoch un-

terschiedlich stark ausgeprägt. Maßgebend ist jeweils das 

Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse des Einzelfalls. 

Bei gleichartigen Betätigungen ist im Regelfall von einem 

einheitlichen Betrieb auszugehen, soweit ein zumindest 

geringfügiger wirtschaftlicher, organisatorischer und 

finanzieller Zusammenhang besteht. Bei ungleichartigen 

Betätigungen ist im Regelfall von ihrer gewerbesteuer-

lichen Selbstständigkeit auszugehen, soweit nicht ein 

enger wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen beiden 

Betätigungen besteht; ein bloßer organisatorischer oder 

finanzieller Zusammenhang genügt in diesem Fall nicht 

(BFH-Urteil vom 17.06.2020 – X R 15/18, BStBl. II 2021, 

S. 157). 

Bei sinngemäßer Anwendung dieser Kriterien ist der Be-

trieb der Photovoltaikanlagen durch die Klägerin eben-

falls als ein einheitlicher BgA i. S. des § 4 Abs. 1 Satz 1 

KStG zu qualifizieren. Es handelt sich bei dem Betrieb der 

Photovoltaikanlagen durch die Klägerin unbestreitbar um 

gleichartige Tätigkeiten. Diese weisen zudem einen zu-

mindest geringfügigen wirtschaftlichen, organisatori-

schen und finanziellen Zusammenhang auf, da die Ver-

antwortung für die Photovoltaikanlagen bei einem Ver-

waltungsmitarbeiter gebündelt ist und die Ergebnisse der 

Photovoltaikanlagen auch in der Buchführung der Kläge-

rin zusammengefasst dargestellt werden (s. o.). 

Bleibt die Hoffnung … 

Die Revision wurde vom Finanzgericht zugelassen. Auch 

deshalb, weil der Finanzgerichtssenat mitteilt, dass eine 

generelle Aussage darüber, ob Photovoltaikanlagen je-

weils als ein eigenständiger BgA zu qualifizieren sind oder 

einen einheitlichen BgA bilden, unter Zugrundelegung 

der in dem Urteil angeführten Rechtsgrundsätze letztlich 

nicht möglich ist, da es jeweils auf die Umstände des Ein-

zelfalls ankommt. 

Anmerkungen 

Die Sicht darauf, was eine funktionelle Einheit ist, darf 

nicht an formal-organisatorischen Zuordnungen schei-

tern oder dadurch gelingen. Es sollten schon handfeste 

Kriterien vorliegen, die objektiv nachvollziehbar die funk-

tionelle Einheit eines BgA erkennen lassen. Daher bleibt 

es spannend, ob die Gemeinde die Revision nutzt.  

 

Ihr Ansprechpartner 

WP StB Aiko Schellhorn 

Tel.: +49 211 5235-138 

aiko.schellhorn@es-treuberater.de 

mailto:aiko.schellhorn@es-treuberater.de
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Energie und Wasser 

Wesentliche regulatorische Fristen für Verteilnetzbetreiber bis Oktober 20211 

Datum Termin / Aufgabe Grundlage 

divers 

Abgabe Datenerhebung Kostenprüfung Gas im regulären Verfahren2 § 6 Abs. 1 ARegV 

01.07.2021 Bundesnetzagentur und Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen 

05.07.2021 Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg 

15.07.2021 Regulierungskammer Hessen und Regulierungskammer 
Niedersachsen 

divers 

Abgabe Datenerhebung Kostenprüfung Gas im vereinfachten Verfahren § 6 Abs. 1 ARegV 

30.09.2021 Bundesnetzagentur und Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen 

15.10.2021 Regulierungskammer Niedersachsen 

01.12.2021 Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg und 
Regulierungskammer Hessen 

13.08.2021 Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg: 

 Kapitalkostenaufschlag 2022 – Antrag auf Anpassung der Erlös-
obergrenze nach Maßgabe des § 10a ARegV (Kapitalkostenauf-
schlag) 

 Regulierungskonto 2020 – Antrag auf Anpassung der Erlösober-
grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV (Auflösung des Regulierungs-
kontos) 

Während die Anträge fristgerecht zum 30.06.2021 zu stellen sind, gewährt 
die LRegB Baden-Württemberg eine nachträgliche Nennung der Antrags-
werte und Einreichung der ausgefüllten Erhebungsbögen. 

 

§ 4 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. 
§ 10a ARegV 
 

§ 5 ARegV 

28.08.2021 Regulierungskammer Hessen: 

 Kapitalkostenaufschlag 2022 – Antrag auf Anpassung der Erlös-
obergrenze nach Maßgabe des § 10a ARegV (Kapitalkostenauf-
schlag) 

 Regulierungskonto 2020 – Antrag auf Anpassung der Erlösober-
grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV (Auflösung des Regulierungs-
kontos) 

Während die Anträge fristgerecht zum 30.06.2021 zu stellen sind, gewährt 
die RegK Hessen eine nachträgliche Nennung der Antragswerte und Ein- 
reichung der ausgefüllten Erhebungsbögen. 

 

§ 4 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. 
§ 10a ARegV 
 

§ 5 ARegV 

 

 

                                                                 
1 Die aufgeführten Fristen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, stellen aber die wesentlichen regulatorischen Fristen dar. 
2  Darstellung ausgewählter Regulierungsbehörden – Sprechen Sie uns für Informationen zu weiteren Regulierungsbehörden gerne an. 
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Datum Termin / Aufgabe Grundlage 

15.10.2021 Veröffentlichung der vorläufigen Netzentgelte der Strom- und Gasverteil-
netze (Preisblätter) für das Folgejahr3 

§ 20 Abs. 1 EnWG 

31.10.2021 Veröffentlichung der Hochlastzeitfenster im Internet (je nach Netz- und 
Umspannebene) 

§ 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV 

Frühzeitige Netzentgeltkalkulation 

Die zu veröffentlichenden Netzentgelte beruhen auf den 

Erlösobergrenzen, die von den Regulierungsbehörden für 

die Netzbetreiber festgelegt werden. Dabei ist die nach 

§ 4 ARegV jährlich anzupassende Erlösobergrenze in 

Netzentgelte umzuwandeln (§ 17 ARegV). 

Für die Entgeltbildung muss der Netzbetreiber seine Ge-

samterlöse verursachungsgerecht auf alle von ihm betrie-

benen Netzebenen bzw. Netzfunktionen umlegen (sog. 

Kostenträgerrechnung). 

Gerne unterstützen wir Sie frühzeitig bei der jährlichen 

Ermittlung der Erlösobergrenze und entwickeln anhand 

Ihrer individuellen Absatzstruktur die zu veröffentlichen-

den Preisblätter (Netzentgelte). Unsere Hilfestellungen 

reichen von der reinen Plausibilisierung der Preisblätter 

bis hin zur vollständigen Netzentgeltkalkulation mittels 

unserer Berechnungstools. Selbstverständlich erfolgt 

zeitgleich die erforderliche Dokumentation gegenüber 

den Regulierungsbehörden nach § 28 der jeweiligen 

Netzentgeltverordnung.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Ihre Ansprechpartner 

M.Sc. Sebastian Meier 

Tel.: +49 211 5235-114 

sebastian.meier@infoplan.de 

Dipl.-Kfm. Thorsten Ressin 

Tel.: +49 211 5235-141 

thorsten.ressin@infoplan.de 

 

 

Kostenprüfung Gas für die 4. Regulierungsperiode 

erfolgreich gestalten – Erfahrungsbericht 

Im Jahr 2021 haben die Gasverteilnetzbetreiber ihrer zu-

ständigen Regulierungsbehörde die Daten zur Bestim-

mung des Ausgangsniveaus für die Erlösobergrenzen der 

4. Regulierungsperiode (2023 bis 2027) vorzulegen. Da 

die Abgabefrist für die Netzbetreiber im regulären Ver- 

                                                                 
3  Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von Gasversorgungsnetzen (KoV XI) wird an einer Veröffentlichung 

der Netzentgelte zum 10.10.2021 festgehalten. Hat ein Netzbetreiber weitere nachgelagerte Netzbetreiber, soll die Veröffentlichung 
bereits zum 06.10.2021 erfolgen. 

fahren grundsätzlich Anfang Juli endet, konnten wir be- 

reits umfangreiche Erfahrungen bei der Erstellung und 

Analyse der „Antragsunterlagen“ sammeln. In diesem Bei-

trag möchten wir Sie über die wesentlichen und allge-

meingültigen Erkenntnisse informieren. Bei konkreten 

Fragestellungen können Sie sich gerne direkt an uns wen-

den. 

Adressatenkreis 

Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren haben die 

Daten frühestens zum 30.09.2021 bei der zuständigen 

Regulierungsbehörde vorzulegen. Da auch bei einigen 

Netzbetreibern im regulären Verfahren die Datenliefe-

rung an die Behörde noch aussteht, können demnach 

beide Netzbetreibergruppen noch auf die von uns bereits 

gemachten Erfahrungen zurückgreifen und diese in ihre 

„Antragsunterlagen“ einfließen lassen. Darüber hinaus 

dürfte ein Erfahrungsaustausch aber auch für alle Netz-

betreiber einen Mehrwert liefern. Denn die Erkenntnisse 

könnten ggf. einen wichtigen Beitrag bei der Beantwor-

tung von Rückfragen der Regulierungsbehörde leisten 

oder bereits wertvolle Hinweise für die Gestaltung des 

Basisjahres Strom (2021) liefern.     

Erfahrungsbericht 

Gerne möchten wir über unsere Erfahrungen zu folgen-

den Aspekten der „Antragstellung“ berichten: 

 Projektorganisation, 

 Datenkonsistenz, 

 Erhebungsbogen, 

 Bericht.  

Projektorganisation 

Die Bearbeitungszeit bei der Erstellung der „Antrags-

unterlagen“ sollte nicht unterschätzt werden. Da an der 

Datenbereitstellung viele unterschiedliche Fachdiszipli-

nen beteiligt sind, hat sich oft eine Projektorganisation 

mit einer verbindlichen Zuordnung von Aufgaben, Zu-

ständigkeiten und Terminen bewährt. 

Datenkonsistenz 

Eine besondere Herausforderung stellt die Datenkonsis-

tenz zwischen den vorzulegenden Unterlagen und den 
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 Jahresabschlüssen, 

 diversen regulatorischen Anträgen (Regulierungs-

konto, Kapitalkostenaufschlag) und 

 anderen regulatorischen Datenmeldungen (Internet-

veröffentlichungen, Monitoringbericht) 

dar. 

Erhebungsbogen 

Die Updates der Regulierungsbehörden stellen die Netz-

betreiber häufig vor nicht unerhebliche „Mehrfacharbei-

ten“. Daher bietet es sich an, die Datenerfassung mög-

lichst automatisiert und flexibel zu gestalten. Updates 

können dann mit überschaubarem Aufwand neu befüllt 

werden. 

Gerade die Tabellenblätter zu den Schlüsselangaben und 

zu der Summen-/Saldenliste stellen Netzbetreiber mit 

mehrstufigen oder iterativen Schlüsselungen vor nicht 

unerhebliche Herausforderungen. Nicht selten sind bei 

der Umsetzung sehr individuelle Lösungsansätze zu er-

arbeiten. 

Über Sinn und Zweck der Cash-Flow-Rechnung lässt sich 

trefflich streiten. I. d. R. bietet es sich allerdings an, be-

reits in den Antragsunterlagen alternative Argumentatio-

nen zur Rechtfertigung des Umlaufvermögens aufzuneh-

men. Dabei scheint das Verfolgen mehrerer Argumenta-

tionsstränge ein vielversprechender Weg zu sein. 

Bericht 

Die Verwendung eines Standardberichts hat sich be-

währt, da gerade die Gliederung – aber auch viele Text-

passagen – für alle Netzbetreiber gleichermaßen Gültig-

keit besitzen. Insofern bietet es sich an, das Rad nicht 

immer wieder neu zu erfinden.  

Gute Erfahrungen haben wir auch mit einer automati-

schen Übertragung von Daten aus dem Erhebungsbogen 

in den Bericht gemacht, denn damit kann neben dem 

Datenerfassungsaufwand auch die Fehlerquelle einer 

manuellen Übertragung deutlich reduziert werden. Zu-

sätzlich werden so die besonders zu erläuternden und 

darzustellenden Positionen (beispielsweise die 5 größten 

Positionen, die 5 %-Schwelle, die Abweichungen zum 

Mittelwert) automatisiert kenntlich gemacht. Dies er-

leichtert die Bearbeitung nicht unerheblich.  

Sofern ein verbundener Dienstleister einen eigenen Er-

hebungsbogen vorzulegen hat, bietet es sich i. d. R. an, 

die korrespondierenden Erläuterungen in einem geson-

derten Bericht zu erfassen, denn gerade die Ausführun-

gen zu den einzelnen Kostenarten nehmen einen nicht 

unerheblichen Raum ein, der in einem integrierten Be-

richt von Netzbetreiber und Dienstleister nur schwer zu 

handhaben ist.  

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle, 

dass sich die Simulation einer Kostenprüfung bewährt 

hat. So können Auffälligkeiten und Besonderheiten früh-

zeitig identifiziert und entsprechende Recherchen durch-

geführt werden. Auf dieser Basis kann eine gezielte Kom-

munikations-/Rechtfertigungsstrategie erarbeitet wer-

den.  

Fazit 

Unsere Erfahrungen mit den aktuellen Datenlieferungen 

der Netzbetreiber im regulären Verfahren bieten bereits 

einige erfolgsversprechende „Tipps und Tricks“ und er-

gänzen unsere gesammelten Erfahrungen aus den „An-

tragstellungen“ und Anhörungen zu den drei vorangegan-

genen Regulierungsperioden sinnvoll. Der Erfahrungs-

schatz kann vor allem von Netzbetreibern im vereinfach-

ten Verfahren noch zur Antragstellung genutzt werden. 

Aber auch Netzbetreiber im regulären Verfahren können 

an den Erfahrungen im Rahmen von Rückfragen durch die 

Regulierungsbehörde partizipieren. Gerne stehen wir 

Ihnen bei Bedarf zur Verfügung.   

 

Ihre Ansprechpartner 

Dipl.-Kfm. Thorsten Ressin 
Tel.: +49 211 5235-141 
thorsten.ressin@infoplan.de 

M.Sc. Sebastian Meier 
Tel.: +49 211 5235-114 
sebastian.meier@infoplan.de 

 

 

Netzentgelte 2022 rechtskonform ermitteln und 

gestalten 

Die Preise (Netzentgelte) von Elektrizitäts- und Gasver-

teilnetzbetreibern gelten grundsätzlich für ein Kalender-

jahr. Preisanpassungen innerhalb eines Kalenderjahres 

sind grundsätzlich ausgeschlossen. Insofern kommt der 

Ermittlung der Netzentgelte für das Jahr 2022 zum 

15.10.2021 eine erhebliche Bedeutung zu. Nur in Aus-

nahmefällen können die Netzentgelte für das Jahr 2022 

noch bis zum 31.12.2021 neu kalkuliert werden. In die-

sem Beitrag werden folgende Aspekte der Netzentgelt-

ermittlung dargestellt:  

1. Wesentliche Ziele 

2. Bestandteile und Rahmenbedingungen 

3. Kritische Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Netz- 

entgeltermittlung 

Zu 1.: Wesentliche Ziele 

Bei der Ermittlung von Netzentgelten ist zunächst das 

Ziel zu verfolgen, die Vorgaben des Gesetz- bzw. Verord-

nungsgebers und ggf. der Regulierungsbehörden umzu-

setzen. Denn damit werden Auseinandersetzungen mit 

Behörden und Kunden mit unsicherem Ausgang und 

Risiken bei der Umsatzerzielung vermieden. 
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Darüber hinaus kommt der Netzentgeltermittlung aber 

auch eine wesentliche Bedeutung bei der Erzielung von 

planbaren Gewinnen in den regulierten Netzen zu. Denn 

gerade die Prognose der Entnahmemengen beeinflusst 

die Wahrscheinlichkeit, Mehr- oder Mindererlöse im Jahr 

2022 zu erzielen. Können Mehrerlöse c. p. allenfalls zu 

einer Überschreitung angemessener Gewinne im Jahr 

2022 führen, besteht bei Mindererlösen die Gefahr, den 

angemessenen Gewinn 2022 zu unterschreiten. Um 

„böse Überraschungen“ im Jahresabschluss zu vermei-

den, bietet es sich an, derartige Überlegungen in die 

Netzentgeltermittlung einzubeziehen und in Szenario-

rechnungen abzubilden. 

Zu 2.: Bestandteile und Rahmenbedingungen 

Die Netzentgeltermittlung besteht aus folgenden we-

sentlichen Bestandteilen: 

 Prognose der Erlösobergrenze, 

 Transformation der Erlösobergrenze in Netzentgelte, 

 Dokumentation der Netzentgeltermittlung. 

Bei der Prognose der Erlösobergrenze sind die wesent-

lichen Parameter i. d. R. zum 15.10.2021 bekannt. Ein 

möglicher Gestaltungsspielraum bezieht sich üblicher-

weise auf folgende Bestandteile der Erlösobergrenze: 

 Auflösung des Regulierungskontos, 

 Kapitalkostenaufschlag, 

 Auflösung der erhaltenen Zuschüsse, 

 Mengenansatz bei der Ermittlung von vermiedenen 

und vorgelagerten Netzentgelten. 

Bei der Transformation der Erlösobergrenze in Netzent-

gelte ist vor allem die rechtskonforme Umsetzung einer 

verursachungsgerechten Netzentgeltermittlung sicher-

zustellen. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte von 

Bedeutung: 

 Verursachungsgerechte Verteilung der Erlösober-

grenze auf Spannungsebenen (Strom) bzw. auf Orts-

transport- und Ortsverteilnetz. 

 Die Netzentgelte müssen geeignet sein, die Erlös-

obergrenze zu decken. 

 Das durchschnittliche Netzentgelt (ohne Messstel-

lenbetrieb) des Stromverteilnetzes der vorgelagerten 

Spannungsebene hat bei gleicher Benutzungsdauer 

stets niedriger auszufallen. 

 Grund- und Arbeitspreis haben in einem angemesse-

nen Verhältnis zu stehen. 

 Sondernetzentgelte sind angemessen zu berücksich-

tigen. 

 Die Korrespondenz wesentlicher Teilaspekte der 

Netzentgeltermittlung ist sicherzustellen. Folgende 

Beispiele können angeführt werden: 

o Gas: Die Kostenzuordnung zum Ortstransport- 

und Ortsverteilnetz bestimmt die Kundenzuord-

nung im Rahmen der Ermittlung der sogenannten 

Sigmoidfunktion. 

o Strom: Die Entnahmen bestimmen unter Berück-

sichtigung angemessener Netzverluste die Ein-

speisung und die vorgelagerten Netzkosten. 

 Die Umsetzung neuer gesetzlicher und behördlicher 

Vorgaben ist sicherzustellen (z. B. bezüglich der 

Elektromobilität). 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, beeinflusst die Prog-

nose der Entnahmemenge bei der Netzentgeltermittlung 

die Wahrscheinlichkeit, Mehr- oder Mindererlöse zu er-

zielen und damit die Gewinnerzielung im Jahr 2022 maß-

geblich. Insofern bietet es sich an, den Einfluss von Ent-

nahmemengen durch Szenariorechnungen zu analysie-

ren. 

Im letzten Bestandteil einer Netzentgeltermittlung ist 

eine Dokumentation zu erarbeiten, die den Anforderun-

gen des Gesetzgebers/Verordnungsgebers und ggf. der 

Regulierungsbehörde genügt. 

Zu 3.: Kritische Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen 

Netzentgeltermittlung 

Eine erfolgreiche Netzentgeltermittlung zeichnet aus, 

dass sie dem Ziel einer „rechtskonformen“ Kalkulation 

genügt und darüber hinaus im Rahmen der Zulässigkeit 

sonstigen betrieblichen Anforderungen angemessen ge-

recht wird. 

Unserer Erfahrung nach tragen insbesondere folgende 

Erfolgsfaktoren maßgeblich zu einer erfolgreichen Netz- 

entgeltermittlung bei:  

 Bereits frühzeitig (spätestens aber im September) mit 

der Netzentgeltermittlung beginnen und ausreichend 

Bearbeitungszeit vorhalten, denn insbesondere unan-

gemessener Zeitdruck erhöht die Fehleranfälligkeit 

enorm. 

 Ein übersichtliches und klar strukturiertes Tool zur 

Netzentgeltermittlung kann das Risiko von Berech-

nungsfehlern minimieren. 

 Standardisierte Plausibilitätsprüfungen im Berech-

nungstool leisten einen wertvollen Beitrag zur Quali-

tätssicherung. So sind insbesondere folgende Plausi-

bilitätsprüfungen zu empfehlen: 

o Eine Verprobungsrechnung hat sicherzustellen, 

dass mit den ungerundeten Netzentgelten und 

der prognostizierten Mengenstruktur ein Umsatz 

in Höhe der Erlösobergrenze zu erzielen ist; Ab-

weichungen – auch im Cent-Bereich – sind unzu-

lässig. 

o Überprüfung der Struktur der kalkulierten Netz-

entgelte mithilfe eines Benchmarkings von Netz-

entgelten verschiedener Abnahmefälle und Netz-

betreiber. Um die Struktur verlässlich beurteilen 

zu können, ist eine möglichst umfangreiche Ver-

gleichsgruppe heranzuziehen. 
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o Ein Vorjahresvergleich regt bei hohen Abwei-

chungen dazu an, die Kalkulation kritisch zu hin-

terfragen. 

o Bei den Netzentgelten Strom sollte das Berech-

nungstool warnen, sofern die Netzentgelte einer 

vorgelagerten Netzebene teurer ausfallen. 

o Bei den Netzentgelten Gas ist zu warnen, sollten 

die RLM- oder SLP-Entgelte nicht unerheblich von 

der Netzentgeltfunktion abweichen. 

o Die Korrespondenz wesentlicher Teilaspekte der 

Netzentgeltermittlung ist im Rahmen von standar-

disierten Plausibilitätsprüfungen sicherzustellen. 

 Erfahrungsgemäß bietet es sich an, die Dokumenta-

tion der Netzentgeltermittlung vor Veröffentlichung 

der Netzentgelte zu erstellen. Denn die Dokumenta-

tion kann als letzte Stufe der Qualitätskontrolle einen 

wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Netzentgelt-

ermittlung leisten. 

 Eine automatische Übertragung von Werten des Kal-

kulationstools in die Dokumentation kann Übertra-

gungsfehler minimieren. 

 Das Einbeziehen eines „Sparringspartners“ bietet 

einen externen Blick auf die Kalkulation und gewähr-

leistet den Zugriff auf einen breiten Erfahrungsschatz. 

Damit kann ein zusätzlicher Beitrag zur Qualitäts-

sicherung geleistet werden; außerdem macht er eine 

Vertretungsregelung (z. B. bei Krankheit) möglich. 

Fazit 

Die Ermittlung der Netzentgelte ist nicht zuletzt wegen 

der Gültigkeitsdauer von einem Jahr und des erheblichen 

Umsatzbeitrags der regulierten Netze nicht zu unter-

schätzen. Die oben genannten kritischen Erfolgsfaktoren 

können maßgeblich zu einer erfolgreichen Netzentgelt-

ermittlung beitragen. Gerne stehen wir Ihnen im Rahmen 

der Netzentgeltermittlung mit unseren Berechnungstools 

oder auch als „Sparringspartner“ zur Verfügung. Spre-

chen Sie uns bei Bedarf einfach an. 

 

Ihre Ansprechpartner 

Dipl.-Kfm. Thorsten Ressin 

Tel.: +49 211 5235-141 

thorsten.ressin@infoplan.de 

Dipl.-Kfm. Frank Dreßen 

Tel.: +49 211 5235-149 

frank.dressen@infoplan.de 

Dipl.-Volksw. Felix Hiltmann 

Tel.: +49 211 5235-158 

felix.hiltmann@infoplan.de  

 

 

 

Rechtsprechung | Ausgewählte Gerichtsurteile zu 

wesentlichen regulatorischen Fragestellungen 

Gerne bieten wir Ihnen in der Juni-Ausgabe des Treube-

raters einen Überblick über ausgewählte Gerichtsurteile 

zu wesentlichen regulatorischen Fragestellungen des 

vorangegangenen Jahres an. Dabei möchten wir Ihnen 

insbesondere Handlungsoptionen zur regulatorischen 

Optimierung an die Hand geben. Gerne stehen wir Ihnen 

bei Bedarf beratend zur Seite. 

I. BGH-Urteile 

1. Festlegung des Xgen Gas ist im Ergebnis nicht zu be-

anstanden 

BGH-Beschluss vom 26. Januar 2021 – EnVR 7/20 –  

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Der BGH hat am 26. Januar 2021 über eine Rechtsbe-

schwerde der Bundesnetzagentur gegen einen vor-

instanzlichen Beschluss des OLG Düsseldorf entschie-

den und dabei den festgelegten generellen sektoralen 

Produktivitätsfaktor Gas (sogenannter Xgen) der 3. Re-

gulierungsperiode in Höhe von 0,49 % bestätigt. Das 

OLG Düsseldorf hatte zuvor mit Beschluss vom 10. Juli 

2019 (Vl-3 Kart 721/18 (V)) den Rechtsbeschwerden der 

Gasnetzbetreiber stattgegeben und umfassende Kritik 

an der Vorgehensweise der Bundesnetzagentur ge-

äußert (der Treuberater berichtete zu den nach Ansicht 

des OLG Düsseldorf bestehenden gravierenden metho-

dischen Mängeln der Ermittlung (vgl. Treuberater_ 

Ausgabe_Juli_2020.pdf). 

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor definiert 

grundsätzlich für alle Netzbetreiber gleichermaßen eine 

allgemeine Kostensenkungsvorgabe, welche unabhängig 

von der jeweiligen individuellen Effizienz des Netzbe-

treibers jährlich zu erbringen ist. Während die Höhe des 

Xgen für Gas- und Stromnetzbetreiber in den ersten bei-

den Regulierungsperioden durch den Verordnungsgeber 

auf jährlich 1,25 % (erste Regulierungsperiode) und 

1,5 % (zweite Regulierungsperiode) festgelegt wurde, 

erfolgte die Ermittlung des sektoralen Produktivitäts-

fortschritts der dritten Regulierungsperiode erst- 

malig durch die Bundesnetzagentur (Beschluss vom 

21.2.2018, Az.: BK4-17-093). Gegen diese Festlegung 

hatten zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. 

Mit dem nunmehr veröffentlichten Beschluss räumt der 

BGH der Bundesnetzagentur bei der Bestimmung der 

Methoden zur Ermittlung der ökonomischen Grundlagen 

für die Festlegung des generellen sektoralen Produktivi-

tätsfaktors einen weiten Beurteilungsspielraum ein. 

Nach Ansicht des Gerichts ist die Vorgehensweise der 

Ermittlung nur dann rechtswidrig, wenn der gewählte 

methodische Ansatz von vornherein ungeeignet ist oder 

wenn ein anderes methodisches Vorgehen so deutlich 

überlegen ist, dass die getroffene Auswahlentscheidung 

nicht mehr als mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar 

mailto:thorsten.ressin@infoplan.de
mailto:frank.dressen@infoplan.de
mailto:felix.hiltmann@infoplan.de
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https://www.es-treuberater.de/images/archiv_treuberater/2020/20200701_Treuberater_Ausgabe_Juli_2020.pdf
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angesehen werden kann. Darüber hinaus ist die Bundes-

netzagentur nicht verpflichtet, ein nach einer anerkann-

ten wissenschaftlichen Methode gewonnenes Ergebnis 

einer Überprüfung mittels anderer oder ergänzender 

methodischer Ansätze zu unterziehen. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Der BGH stärkt mit seiner aktuellen Entscheidung er-

neut das Regulierungsermessen der Bundesnetzagentur 

und führt seine Rechtsprechung fort, die sich zuletzt 

auch in der Entscheidung zur Festlegung der Eigenkapi-

talzinssätze gezeigt hat. Demnach wird der Bundesnetz-

agentur ein sehr weiter und gerichtlich nur in engen 

Grenzen überprüfbarer Beurteilungsspielraum einge-

räumt. Damit wischt der BGH zugleich sämtliche Metho-

denkritik des OLG Düsseldorf beiseite. Es bleibt damit zu 

befürchten, dass der Bundesnetzagentur auch in den 

noch ausstehenden Rechtsbeschwerden zum sektoralen 

Produktivitätsfaktor Strom weitgehende Gestaltungs-

spielräume hinsichtlich der Methodenwahl und -anwen-

dung zugebilligt werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der diskutierten 

BGH-Entscheidung nicht bereits sämtliche Verfahren 

abgeschlossen wurden. So sind noch weitere (Muster-) 

Verfahren beim BGH anhängig und auch am OLG 

Düsseldorf wird noch eine Vielzahl von Beschwerdever-

fahren passiv geführt. Zudem ist es nicht unwahrschein-

lich, dass einer der Musterbeschwerdeführer Verfas-

sungsbeschwerde einlegen wird. Vor diesem Hinter-

grund ist weiterhin auf Gleichbehandlungszusagen in 

den Beschlüssen zur Festlegung der Erlösobergrenzen 

sowie zur Genehmigung von Regulierungskontosalden 

hinzuwirken, um von einer möglichen späteren Anpas-

sung des sektoralen Produktivitätsfaktors partizipieren 

zu können. 

2. Zur Berücksichtigung von Forderungsausfällen im 

Regulierungskonto 

BGH-Beschluss vom 10. November 2020 – EnVZ 5/20 – 

OLG Dresden     BGH-Urteil 

Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Mit Beschluss vom 10.11.2020 hat der BGH die Vor-

gehensweise der Landesregulierungsbehörde Sachsen 

für rechtmäßig erachtet, insolvenzbedingte Forderungs-

ausfälle im Rahmen der Festlegung des Regulierungs-

kontosaldos nicht anzuerkennen. 

Im konkreten Fall vereinnahmte ein Gasverteilnetz-

betreiber zunächst Netzentgeltzahlungen eines Energie-

lieferanten, über dessen Vermögen im Jahr der Zahlung 

ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Insolvenz-

verwalter des Energielieferanten konnte im weiteren 

Verfahren einen Rückforderungsanspruch für einen Teil 

der gezahlten Netzentgelte geltend machen. Der Gas- 

                                                                 
1  https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Energiewirtschaft/Gasthemen/20200331_KoV_XI_LF_ 

Sicherheitsleistung_clean_final.pdf 

netzbetreiber begehrte daraufhin die Anerkennung der 

geleisteten Rückzahlungen als negativen periodenfrem-

den Erlös im Rahmen der Ermittlung des Regulierungs-

kontosaldos. 

Nach Ansicht des BGH hat das Beschwerdegericht zu-

treffend angenommen, dass der Wortlaut des § 5 Abs. 1 

Satz 1 ARegV als „erzielbare Erlöse“ alle dem Netzbetrei-

ber tatsächlich zugeflossenen Einnahmen erfasst, ohne 

Rücksicht darauf, ob sie endgültig vereinnahmt worden 

sind. Der Wortlaut der Verordnung mache zudem deut-

lich, dass alle Erlöse, die ein Netzbetreiber aus der tat-

sächlich durchgeleiteten Energiemenge hätte beziehen 

können, die also erzielbar sind, grundsätzlich zu berück-

sichtigen seien. Auch Sinn und Zweck des § 5 ARegV 

sprechen nicht für die Berücksichtigung insolvenz-

bedingter Erlösausfälle. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Die Entscheidung ist über den konkreten Fall hinaus für 

sämtliche Strom- und Gasverteilnetzbetreiber relevant. 

Die fehlende Durchsetzbarkeit von Forderungsausfällen 

im Rahmen der Ermittlung des Regulierungskontos 

macht deutlich, dass die Netzbetreiber grundsätzlich 

einem Kreditrisiko ausgesetzt sind, das durch mögliche 

Forderungsausfälle aufgrund von Zahlungsunfähigkeit 

eines oder mehrerer Netzkunden entstehen kann. Dies 

gilt es aktiv zu vermeiden. Einen guten Überblick, wie 

möglichen Zahlungsauffälligkeiten von Transportkunden 

entgegengewirkt werden kann, gibt der BDEW/VKU/ 

GEODE-Leitfaden „Sicherheitsleistungen und Voraus-

zahlungen im deutschen Gasmarkt“1. 

Zu beachten ist darüber hinaus die aktuelle Regulie-

rungspraxis der Regulierungsbehörden. Demnach kön-

nen Forderungsausfälle bzw. der Erstattungsaufwand 

aufgrund von Insolvenzanfechtung grundsätzlich im 

Rahmen der Kostenprüfung Berücksichtigung finden. 

Dies gilt jedoch in engen Grenzen und nur dann, wenn 

sie in das Basisjahr der Kostenprüfung fallen. Insofern 

gilt es, Forderungsausfälle und die erforderlichen Aner-

kennungsvoraussetzungen im Rahmen der Kostenprü-

fung gut zu dokumentieren, um diese erfolgreich durch-

setzen zu können.  

3. Zur Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags 

BGH-Beschluss vom 05. Mai 2020 – EnVR 26/19 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

BGH-Beschluss vom 05. Mai 2020 – EnVR 16/19 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

BGH-Beschluss vom 05. Mai 2020 – EnVR 45/19 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

BGH-Beschluss vom 05. Mai 2020 – EnVR 59/19 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=113619&pos=0&anz=1
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Energiewirtschaft/Gasthemen/20200331_KoV_XI_LF_Sicherheitsleistung_clean_final.pdf
https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Energiewirtschaft/Gasthemen/20200331_KoV_XI_LF_Sicherheitsleistung_clean_final.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=107524
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=EnVR%2016/19&nr=107602
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=EnVR%2045/19&nr=107725
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=108091
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Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Mit dem seit der 3. Regulierungsperiode neu eingeführ-

ten Instrument des Kapitalkostenabgleichs ergaben sich 

in einigen wesentlichen Punkten unterschiedliche Auf-

fassungen zur konkreten Umsetzung und Ermittlung der 

Antragswerte zum Kapitalkostenaufschlag. Im Jahr 2019 

urteilte das OLG Düsseldorf erstinstanzlich und bestä-

tigte dabei die Vorgehensweise der Regulierungsbehör-

den in allen strittigen Punkten (vgl. Treuberater_ 

Ausgabe_Juli_2020.pdf). Die zugelassenen Rechtsbe-

schwerden der Gasverteilnetzbetreiber gegen die Ge-

nehmigungspraxis der Bundesnetzagentur und die dies-

bezüglichen OLG-Urteile hat der BGH nunmehr ab-

schließend zurückgewiesen.  

So bestätigte der BGH, dass für Kapitalkosten, die zwi-

schen dem Basisjahr der 3. Regulierungsperiode und 

deren Beginn entstanden sind, kein Kapitalkostenauf-

schlag genehmigt werden kann. Insofern ist die von 

vielen Netzbetreibern begehrte einmalige Nachholung 

der Jahresscheiben der sogenannten Übergangsjahre 

(2016/2017 (Gas) und 2017/2018 (Strom)) bei erstmali-

ger Antragstellung unzulässig. Für die in den Übergangs-

jahren entstandenen Kapitalkosten gelte, dass sie bereits 

in den Erlösobergrenzenbudgets der 2. Regulierungs-

periode berücksichtigt seien. Investitionen, die in diesen 

Jahren getätigt wurden, würden somit von dem „alten“ 

System und dessen Instrumenten erfasst. Einer Nach-

holung von Abschreibungen und Verzinsungen aus 

früheren Jahren bedarf es im System des Kapitalkosten-

aufschlags nicht. 

Die Rechtsbeschwerde argumentierte in einem weiteren 

Punkt, dass nach dem Wortlaut des § 10a Abs. 7 ARegV 

a. F. die „im Basisjahr geltenden Zinssätze“, also die im 

Basisjahr 2015 gültigen (höheren) Eigenkapitalzinssätze 

der 2. Regulierungsperiode, anzusetzen seien. Nach An-

sicht des BGH sind jedoch für die Ermittlung des Kapi-

talkostenaufschlags die kalkulatorischen Eigenkapital-

zinssätze der 3. Regulierungsperiode maßgeblich. Mitt-

lerweile hat auch der Verordnungsgeber den § 10a 

Abs. 7 ARegV dahingehend geändert, dass nun die „für 

die jeweilige Regulierungsperiode geltenden Zinssätze“ 

für die Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags anzuset-

zen sind. 

Auch das Vorgehen, als Jahresanfangsbestand der Rest-

werte der im Antragsjahr erwarteten Netzanschluss-

kostenbeiträge und Baukostenzuschüsse den vollen 

Wert der zu erwartenden Zugänge anzusetzen, ist nach 

Auffassung des BGH nicht zu beanstanden. Die Fiktion 

eines Zugangs zum 1. Januar bei den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten des Anlagevermögens führe dazu, 

dass der Netzbetreiber die Verzinsung für ein ganzes 

Jahr erhält, obwohl er die Neuanlage möglicherweise 

erst unterjährig tatsächlich aktiviert hat. Die hierfür vor-

handenen Erwägungen würden sinngemäß auch für die 

Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse 

gelten. 

Ebenfalls zu Recht hat nach Ansicht des BGH die Bun-

desnetzagentur beim Kapitalkostenaufschlag Anlage-

güter, die bei einem Dienstleister der Antragstellerin 

aktiviert wurden, außer Ansatz gelassen. Sowohl der 

Wortlaut des § 10a Abs. 1 Satz 2 ARegV als auch die 

Verordnungsbegründung beziehen sich ausdrücklich auf 

Kosten des Netzbetreibers. Nach Sinn und Zweck der 

Regelung sei es ebenfalls nicht geboten, Kapitalkosten 

des Dienstleisters zu berücksichtigen. 

Der BGH sieht letztlich auch die Begrenzung der Bemes-

sungsgrundlage der kalkulatorischen Gewerbesteuer für 

den Kapitalkostenaufschlag auf eine fiktive Eigenkapital-

quote von 40 % mit höherrangigem Recht vereinbar. Die 

Rechtsbeschwerde sah in der Regelung des § 10a Abs. 8 

Satz 1 ARegV einen Verstoß gegen höherrangiges Recht, 

da der Netzbetreiber einen Anspruch auf eine auskömm-

liche Verzinsung auch jenseits einer Eigenkapitalquote 

von 40 % habe. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH 

sind nunmehr nahezu alle Umsetzungsfragen bzgl. des 

Kapitalkostenaufschlags abschließend geklärt. Die Ent-

scheidungen haben zudem mittelbare Auswirkungen auf 

die jährliche Ermittlung der Regulierungskonten. So sind 

die zulässigen Erlöse ggf. hinsichtlich des jeweils geneh-

migungsfähigen Kapitalkostenaufschlags anzupassen. 

Darüber hinaus sind die Urteile auch im Rahmen des 

Kapitalkostenabgleichs nach § 5 Abs. 1a ARegV und der 

Ermittlung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten 

zu berücksichtigen. 

Noch nicht geäußert hat sich der BGH zur Berücksichti-

gung des Anfangsbestands der Anlagen im Bau. Das 

OLG Düsseldorf hatte zuletzt die Vorgehensweise der 

Regulierungsbehörden für rechtmäßig erklärt, bei der Er-

mittlung der Verzinsungsbasis den Jahresanfangswert 

der Anlagen im Bau mit Null anstelle des vollen Investi-

tionswerts anzusetzen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

07. März 2019 – Vl-3 Kart 121/17 (V)). Auf diesen Sach-

verhalt ist bei den Antragstellungen zum Kapitalkosten-

aufschlag sowie zum Regulierungskonto gesondert zu 

achten, da die Regulierungsbehörden die OLG-Recht-

sprechung vielfach bereits in den Datenerhebungsbögen 

rechnerisch abgebildet haben. Insofern ist hier eine von 

der rechnerischen Ermittlung des Erhebungsbogens ab-

weichende Antragstellung mit Berücksichtigung des vol-

len Jahresanfangsbestands der Anlagen im Bau empfeh-

lenswert. 

4. Erweiterungsfaktor 

BGH-Beschluss vom 03. März 2020 – EnVR 113/18 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

BGH-Beschluss vom 03. März 2020 – EnVR 114/18 – 

OLG Düsseldorf     BGH-Urteil 

https://www.es-treuberater.de/images/archiv_treuberater/2020/20200701_Treuberater_Ausgabe_Juli_2020.pdf
https://www.es-treuberater.de/images/archiv_treuberater/2020/20200701_Treuberater_Ausgabe_Juli_2020.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=106176&pos=15&anz=423
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=106305&pos=18&anz=453
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Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Der Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV ermöglichte 

eine Erhöhung der Erlösobergrenze bei einer nachhalti-

gen Veränderung der Versorgungsaufgabe. Die Ände-

rung der Versorgungsaufgabe wurde dabei aus der Ver-

änderung der Parameter versorgte Fläche, Anzahl An-

schlusspunkte und Jahreshöchstlast gegenüber dem 

Basisjahr abgeleitet. Der Wortlaut der ARegV enthält je-

doch keine konkrete Vorgabe, für welchen Zeitpunkt die 

jeweiligen Parameterwerte zu ermitteln sind. Insbeson-

dere bezüglich der im Zeitverlauf häufig schwankenden 

Jahreshöchstlast bestanden unterschiedliche Rechtsauf-

fassungen zwischen Netzbetreiber und den Regulie-

rungsbehörden.  

Der BGH hat mit zwei veröffentlichten Beschlüssen vom 

03.03.2020 über die Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

gemäß § 10 ARegV entschieden. Dabei bestätigt der 

BGH die Praxis der Bundesnetzagentur und die vor-

instanzliche Entscheidung des OLG Düsseldorf, wonach 

bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors für den 

Parameter der Jahreshöchstlast ebenso wie bei den an-

deren Parametern der jeweils im Antragszeitpunkt aktu-

elle Wert anzusetzen sei. Zwar könne ein „Jahreshöchst-

wert“ begriffsnotwendig nicht an einem bestimmten 

Stichtag „im Antragszeitpunkt“ vorliegen, sondern allen-

falls bis zu diesem eingetreten sein und an diesem fest-

gelegt werden. Dies bedeutet nach Ansicht des Gerichts 

aber nicht, dass bei wiederkehrenden Antragstellungen 

während der Regulierungsperiode immer der absolut 

höchste nach dem Basisjahr gemessene Wert anzuset-

zen wäre. Dies lege zudem bereits der Wortlaut des § 10 

Abs. 2 Satz 2 ARegV nahe, der eine nachhaltige Ände-

rung eines oder mehrerer Parameter "im", nicht aber "bis 

zum" Antragszeitpunkt voraussetze. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Die höchstrichterliche Entscheidung des BGH berührt 

noch offene Antragsverfahren zur Anpassung der Erlös-

obergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors und 

hat insofern ggf. Auswirkungen auf die Erlösobergren-

zen und damit zusammenhängend auch auf Festlegun-

gen der Regulierungskonten der 2. Regulierungsperiode. 

Seit der 3. Regulierungsperiode ist der Erweiterungs-

faktor nach § 10 ARegV nicht mehr anwendbar und 

wurde mittlerweile durch das Instrument des Kapitalkos-

tenaufschlags nach § 10a ARegV abgelöst.  

                                                                 
1 Vgl. Gemeinsame Auslegungsgrundsätze der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zu entflechtungsrechtlichen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Messstellenbetrieb, zweite, überarbeitete Auflage vom 09.07.2018. 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/EntflechtungKonz
ession/Entflechtung/Auslegungsgrundsaetze2_MsbG.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

II. OLG-Urteile 

1. Tätigkeitsabschluss nach MsbG 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07. Oktober 2020  

– 3 Kart 884/19     OLG-Beschluss 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07. Oktober 2020 

– 3 Kart 885/19     OLG-Beschluss 

Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Messstellenbetreiber sind grundsätzlich zur Gewährleis-

tung von Transparenz sowie zu diskriminierungsfreier 

Ausgestaltung und Abwicklung des Messstellenbetriebs 

verpflichtet. Die Unabhängigkeit des grundzuständigen 

Messstellenbetriebs für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme ist dabei gemäß § 3 Abs. 4 

MsbG von anderen Tätigkeitsbereichen der Energiever-

sorgung über die buchhalterische Entflechtung sicherzu-

stellen.  

Uneinigkeit bestand darin, in welchem Umfang die buch-

halterische Entflechtung umzusetzen sei. Die Bundes-

netzagentur sowie die Regulierungsbehörden der Länder 

legten die Regelung des Messstellenbetriebsgesetzes 

dahingehend aus, dass für den grundzuständigen Mess-

stellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und 

intelligente Messsysteme separate Konten zu führen 

sind sowie hierfür ein Tätigkeitsabschluss zu erstellen 

und testieren zu lassen ist1. Demgegenüber hatten viele 

Netzbetreiber eine getrennte Kontenführung zur Erfül-

lung der gesetzlichen Vorgaben als ausreichend erach-

tet.   

Mit Beschluss vom 07.10.2020 (3 Kart 885/19) hat das 

OLG Düsseldorf nun entschieden, dass sich aus § 3 

Abs. 4 MsbG die Verpflichtung für grundzuständige 

Messstellenbetreiber ergibt, einen gesonderten Tätig-

keitsabschluss für den modernen Messstellenbetrieb er-

stellen und testieren zu lassen. Nach Auffassung des Ge-

richts sprechen Sinn und Zweck sowie systematische Er-

wägungen maßgeblich dafür, den grundzuständigen 

Messstellenbetrieb wie eine Katalogtätigkeit i. S. d. § 6b 

Abs. 3 S. 1 EnWG zu behandeln und einen gesonderten 

Tätigkeitsabschluss für diesen Geschäftsbereich zu ver-

langen. 

Der Gefahr einer Verschiebung von Kosten des moder-

nen Messstellenbetriebs in die Kosten des Netzbetriebs 

könne nicht allein dadurch begegnet werden, dass eine 

(Konten-)Trennung von den Tätigkeiten des regulierten 

Netzbetriebs erfolgt. Die vom Gesetzgeber verlangte er-

forderliche Transparenz setzt deshalb voraus, dass die 

Prüfung der Kostenzuordnung nicht nur im Rahmen der 

Abschlussprüfung nach § 6b Abs. 3. S. 6 EnWG erfolgt, 

sondern in qualifizierter Weise insbesondere auch der 

Regulierungsbehörde ermöglicht wird. Dies erfordert die 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/EntflechtungKonzession/Entflechtung/Auslegungsgrundsaetze2_MsbG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/EntflechtungKonzession/Entflechtung/Auslegungsgrundsaetze2_MsbG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_884_19_Beschluss_20201007.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_885_19_Beschluss_20201007.html
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Vorlage eines gesonderten Tätigkeitsabschlusses für den 

modernen Messstellenbetrieb. Nur ein solcher versetzt 

die zuständige Regulierungsbehörde in die Lage, die Ab-

grenzung der Kosten des modernen Messstellenbetriebs 

von denen des Netzbetriebs auf ihre sachliche Richtig-

keit hin nachzuvollziehen. 

Neben der erforderlichen Erstellung und Testierung 

eines gesonderten Tätigkeitsabschlusses sieht das OLG 

Düsseldorf durch den in § 3 Abs. 4 MsbG enthaltenen 

Verweis auf § 6c EnWG zudem eine Pflicht zur jährlichen 

Veröffentlichung des Tätigkeitsabschlusses für den 

modernen Messstellenbetrieb im Bundesanzeiger. 

Gegen die Entscheidung des OLG Düsseldorf wurde 

keine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ein-

gelegt. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig. 

Mit einem weiteren Beschluss vom 07.10.2020 (3 Kart 

884/19) hat das OLG Düsseldorf festgestellt, dass sich 

die Zuständigkeit für die Überwachung der Vorgaben zur 

buchhalterischen Entflechtung des grundzuständigen 

modernen Messstellenbetriebs nach § 54 EnWG richtet 

und demnach hierfür nicht alleinig die Bundesnetzagen-

tur, sondern auch die Landesregulierungsbehörden zu-

ständig sind. Auch gegen diese Entscheidung wurde 

keine Rechtsbeschwerde eingelegt.  

Bewertung und Handlungsoptionen 

Die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur hat die 

Entscheidung des OLG Düsseldorf zum Anlass genom-

men und Netzbetreiber in ihrer Zuständigkeit zur Vor-

lage eines Tätigkeitsabschlusses für den grundzuständi-

gen Messstellenbetrieb 2019 aufgefordert. Spätestens 

ab dem Geschäftsjahr 2020 werden auch die Landes-

regulierungsbehörden die Einreichung entsprechender 

Tätigkeitsabschlüsse verlangen.  

Vor diesem Hintergrund sollten die betroffenen Strom-

netzbetreiber nunmehr zügig entsprechende Vorberei-

tungen zur Umsetzung der gerichtlich festgestellten Ver-

pflichtung zur Erstellung und Testierung des Tätigkeits-

abschlusses für den modernen Messstellenbetrieb tref-

fen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einer sach-

gerechten Kostenzuordnung und der Trennung des Ge-

schäftsbereichs von den Tätigkeiten des regulierten 

Netzbetriebs. Insofern sind u. a. auch bestehende Ver-

teilungsschlüssel zu erweitern und im Hinblick auf deren 

Verursachungsgerechtigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls 

ist auch eine sachgerechte Kostenzuordnung mithilfe 

einer internen Leistungsverrechnung (ILV) in Erwägung 

zu ziehen. 

Die Rechtsprechung stellt klar, dass der Tätigkeitsab-

schluss „modernes Messwesen“ seit Inkrafttreten des 

Messstellenbetriebsgesetzes (2016) im Rahmen der Jah-

resabschlussprüfung zu prüfen und zu testieren ist. 

Unter Hinweis auf die ungeklärte Rechtslage und die Un-

wesentlichkeit der Datenlage ist dies in der Vergangen-

heit vielfach unterblieben. Sollte die zuständige Regulie-

rungsbehörde jedoch für die Jahre 2017 bis 2019 auf 

einem geprüften Tätigkeitsabschluss „modernes Mess-

wesen“ bestehen, so hat der Abschlussprüfer nach Ertei-

lung eines erweiterten Prüfungsauftrags über das Ergeb-

nis der gesonderten Prüfung mit einem Bestätigungsver-

merk zu berichten. Die Verpflichtung zur Veröffent-

lichung im Bundesanzeiger ist zu beachten. 

2. Zur Ermittlung des Kapitalkostenabzugs 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 01. Juli 2020 

– 3 Kart 770/19     OLG-Beschluss 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18. November 2020 

– 3 Kart 843/19     OLG-Beschluss 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16. Dezember 2020 

– 3 Kart 769/19 [V]     OLG-Beschluss 

Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

Seit der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung 

im Jahr 2016 gilt der sogenannte Kapitalkostenabgleich. 

Zur Erleichterung des Systemübergangs vom bisherigen 

Budgetprinzip zum Kapitalkostenabgleich für Investitio-

nen aus den ersten beiden Regulierungsperioden hat der 

Verordnungsgeber die Übergangsregelung in § 34 Abs. 5 

ARegV eingefügt. Die konkrete Auslegung der Über-

gangsregelung sowie weitere Fragen zur Berechnung 

des Kapitalkostenabzugs waren bislang zwischen der 

Branche und den Regulierungsbehörden strittig. Das 

OLG Düsseldorf hat nun zu wesentlichen Punkten und 

überwiegend zugunsten der Netzbetreiber entschieden.  

Zunächst beschäftigte sich das OLG Düsseldorf mit der 

Frage, ob im Rahmen des Kapitalkostenabzugs die Be-

rechnung der Restwerte der Baukostenzuschüsse und 

Hausanschlusskostenbeiträge ebenfalls der Übergangs-

regelung nach § 34 Abs. 5 ARegV (kein Kapitalkosten-

abzug für Kapitalkosten der Investitionen nach 2007) zu 

unterwerfen ist. Ein damit verbundenes „Einfrieren“ 

auch der Restwerte der Baukostenzuschüsse führt c. p. 

zu einem höheren Abzugskapital und damit zu höheren 

Beträgen des Kapitalkostenabzugs. Nachdem in 2019 

das OLG Schleswig die Beschwerde eines Netzbetrei-

bers gegen eine solche Auslegung der Übergangsvor-

schriften noch zurückgewiesen hatte (vgl. Treubera-

ter_Ausgabe_Juli_2020.pdf), fasste das OLG Düsseldorf 

nun einen hiervon abweichenden Beschluss. Nach An-

sicht des Senats ist die Übergangsvorschrift des § 34 

Abs. 5 ARegV dahingehend auszulegen, dass eine Fixie-

rung auf die Werte des Basisjahres nur für die aus Inves-

titionen folgenden Kapitalkosten und nicht auf verein-

nahmte Ertragszuschüsse zu erfolgen hat. Dafür spre-

chen neben dem Wortlaut und der Normhistorie insbe-

sondere Sinn und Zweck der Vorschrift sowie systema-

tische Erwägungen. 

Bei der Ermittlung des Kapitalkostenabzugs im Rahmen 

des § 6 Abs. 3 ARegV hat die Bundesnetzagentur Anla-

gen im Bau im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode 

regelmäßig mit null angesetzt und nicht als Bestandteil 

des Übergangssockels betrachtet. Nach Ansicht der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_770_19_Beschluss_20200701.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_843_19_Beschluss_20201118.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_769_19_V_Beschluss_20201216.html
https://www.es-treuberater.de/images/archiv_treuberater/2020/20200701_Treuberater_Ausgabe_Juli_2020.pdf
https://www.es-treuberater.de/images/archiv_treuberater/2020/20200701_Treuberater_Ausgabe_Juli_2020.pdf
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Bundesnetzagentur sei davon auszugehen, dass die An-

lagen im Bau im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode 

nicht mehr als solche vorhanden, sondern durch Anlage-

güter im Sachanlagevermögen ersetzt worden seien. 

Über den Kapitalkostenaufschlag würden Anlagen im 

Bau in ihrer jeweiligen tatsächlichen Höhe Berücksichti-

gung finden. Nach Auffassung des Gerichts findet sich 

im Wortlaut der Übergangsregelung des § 34 Abs. 5 

ARegV jedoch kein Hinweis auf eine differenzierte Be-

handlung von Investitionen in betriebsnotwendige fer-

tiggestellte Anlagegüter und Investitionen in noch nicht 

fertiggestellte Anlagegüter. Das OLG Düsseldorf betont 

auch hier nochmals den Charakter der Ausnahmerege-

lung, die zugunsten der Netzbetreiber eingefügt worden 

ist, um individuelle Härtefälle einzelner Verteilnetz-

betreiber infolge des Systemwechsels abzumildern. Eine 

Doppelberücksichtigung der Anlagen im Bau stelle dem-

nach auch keinen ungerechtfertigten Vorteil dar, denn 

die Ausnahmeregelung sei gerade als pauschaler Härte-

fallausgleich konzipiert. 

Strittig war weiterhin der Umfang der im Kapitalkosten-

abzug zu berücksichtigenden Kostenpositionen, denn 

der Wortlaut des § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV „Aufwand für 

Fremdkapitalzinsen“ lässt offen, welche Fremdkapital-

zinsen bei der Bestimmung des Kapitalabzugs einzube-

ziehen sind. Nach Ansicht des Gerichts hat die Bundes-

netzagentur zu Unrecht sämtlichen Zinsaufwand, dabei 

u. a. auch Zinszuführungen und Zinsänderungseffekte 

aus Pensionsrückstellungen, als vermeintliche Kapital-

kosten in den Kapitalkostenabzug einbezogen. Hier 

fehle jedoch letztlich der Zusammenhang zwischen dem 

Absinken der Restbuchwerte und dem Absinken der 

Kapitalkosten, da sich diese Bilanzpositionen häufig 

volatil und gerade nicht proportional zum sinkenden be-

triebsnotwendigen Vermögen verhalten. Der Begriff des 

„Aufwands für Fremdkapitalzinsen“ umfasst danach nur 

den Aufwand, der auf der Aufnahme verzinslichen 

Fremdkapitals beruht. Eine weite Auslegung steht mit 

Sinn und Zweck des Kapitalkostenabzugs nicht im Ein-

klang, daher sind die streitgegenständlichen Pensions-

rückstellungen dem Abzugskapital und nicht dem 

Fremdkapital zuzurechnen. 

Nicht zu beanstanden ist nach Ansicht des OLG Düssel-

dorf die Vorgehensweise der Regulierungsbehörden, 

den Wert eines negativen Kapitalkostenabzugs auf null 

zu begrenzen.  Ein rechnerisch negativer Kapitalkosten-

abzug kann sich insbesondere bei sogenannten „schlan-

ken“ Netzgesellschaften ergeben. In dieser Konstellation 

übersteigt das Abzugskapital regelmäßig das berücksich-

tigungsfähige Eigenkapital, was letztlich zu einer negati-

ven Eigenkapitalverzinsung und damit auch zu negativen 

Kapitalkosten des Basisjahres führen kann. Dass der 

rechnerisch ermittelte negative Kapitalkostenabzug 

letztlich zu einem Aufschlag auf die Kosten führt, stehe 

nicht im Einklang mit dem Sinn und Zweck des § 6 Abs. 3 

ARegV. Unter Abzug ist danach eine Verringerung der 

Kapitalkosten zu verstehen, nicht eine wertmäßige Erhö-

hung. 

Das OLG Düsseldorf hat die Rechtsbeschwerde an den 

Bundesgerichtshof zugelassen. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Gegen die Entscheidungen des OLG Düsseldorf hat die 

Bundesnetzagentur erwartungsgemäß Rechtsbeschwer-

de zum Bundesgerichtshof eingelegt. Gleichwohl sollten 

Netzbetreiber, die bislang noch keinen Bescheid für die 

3. Regulierungsperiode erhalten haben, nochmals prü-

fen, ob eine Beschwerde gegen die Festlegung der Erlös-

obergrenze bzgl. der Berechnung des Kapitalkostenab-

zugs sinnvoll erscheint. Zumindest sollte auf eine Gleich-

behandlungszusage der Regulierungsbehörde in noch 

offenen Bescheiden hingewirkt werden. Nach unserem 

Kenntnisstand haben einzelne Landesregulierungs-

behörden bereits entsprechende Gleichbehandlungs-

zusagen in die aktuellen Festlegungen aufgenommen.  

3. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. August 2020 

– 3 Kart 776/19     OLG-Urteil 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16. Dezember 2020 

– 3 Kart 769/19 [V]     OLG-Urteil 

Sachverhalt / Gerichtliche Entscheidung / Begründung 

In zwei aktuellen Urteilen beschäftigte sich das OLG 

Düsseldorf erneut mit Fragestellungen zur Anerkennung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Personalzusatzkos-

ten eines externen Dienstleisters.    

Im ersten Fall begehrte ein Stromnetzbetreiber die An-

erkennung von Personalzusatzkosten, die sich erst nach 

einer Verschmelzung im Jahr 2018 und damit nicht be-

reits im Basisjahr der Kostenprüfung (2016) als eigene 

Personalkosten darstellten. Das OLG Düsseldorf bestä-

tigte im vorliegenden Fall die Rechtsauffassung der Bun-

desnetzagentur. Dass bei der Qualifizierung der Perso-

nalzusatzkosten i. S. d. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 bis Nr. 11 

ARegV im Rahmen der Festlegung der Erlösobergrenze 

abschließend auf die tatsächlichen Umstände im Basis-

jahr 2016 Bezug genommen und anschließende Ände-

rungen nicht berücksichtigt wurden, sei nicht zu bean-

standen. Die Bundesnetzagentur gab jedoch den Hin-

weis, dass der Sachverhalt der Umstrukturierung, der 

(erst) nach dem Basisjahr wirksam wird, gleichwohl noch 

bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen Berücksichti-

gung finden kann. Die durch die Umstrukturierung ent-

stehenden dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teile werden gesondert ermittelt und von den nach Um-

strukturierung beim Netzbetreiber anfallenden Perso-

nalzusatzkosten in Abzug gebracht. Die Differenz kann 

mit t-2 Verzug in der Erlösobergrenze berücksichtigt 

werden. Damit können im Ergebnis die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten zwar nicht mehr nachträglich im 

Rahmen des Effizienzvergleichs berücksichtigt werden, 

jedoch können Kostenveränderungen in dieser Position 

in die Erlösobergrenzenermittlung einbezogen werden. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_776_19_Beschluss_20200819.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/3_Kart_769_19_V_Beschluss_20201216.html
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In einem weiteren Fall beanspruchte ein Netzbetreiber 

die Anerkennung von Kosten der Aus- und Weiterbil-

dung von bei ihm angestellten Arbeitnehmern durch 

Mitarbeiter der Muttergesellschaft als dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten. In dieser Konstellation kommt es 

nach Ansicht des Gerichts nicht darauf an, ob die Ausbil-

der direkt bei dem Netzbetreiber angestellt sind. Vorlie-

gend ist vielmehr relevant, dass es sich hier um die Kos-

ten für externe Ausbildungs- und Weiterbildungsmaß-

nahmen für Arbeitnehmer handelt, die direkt beim Netz-

betreiber angestellt sind. Die Anerkennungsfähigkeit der 

Kosten für Aus- und Weiterbildung scheiterte jedoch im 

konkreten Fall an der fehlenden Übernahme von tat-

sächlichen, abgrenzbaren und der Ausbildung eindeutig 

zuordenbaren Ist-Kosten, denn die Kosten wurden im 

hier verhandelten Fall als Teil eines pauschal vereinbar-

ten Dienstleistungsentgelts verrechnet. 

Bewertung und Handlungsoptionen 

Das OLG Düsseldorf sowie auch die Bundesnetzagentur 

geben vorliegend einen wichtigen Hinweis, wie die dau-

erhaft nicht beeinflussbaren Kosten im Fall von gesell-

schaftsrechtlichen Umstrukturierungen zu behandeln 

sind. Zwar können nachträgliche Veränderungen keine 

spätere Anpassung der Kostenzuordnung im Rahmen 

des Effizienzvergleichsverfahrens begründen. Kosten-

veränderungen hingegen können auch nach Ansicht und 

aktueller Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur bei 

der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV mit einem t-2 Versatz be-

rücksichtigt werden.  

Die Anerkennungsfähigkeit von Kosten der Berufsaus-

bildung und Weiterbildung, die nicht als Personal- oder 

Sachkosten unmittelbar beim Netzbetreiber selbst anfal-

len, setzt voraus, dass die Kosten auf einer Dienstleis-

tungsvereinbarung zwischen dem Netzbetreiber und 

dem Dritten über die Erbringung von Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen beruhen oder der Netzbetreiber 

verpflichtet ist, entsprechende Ist-Kosten eines Dritten, 

die für die Aus- und Weiterbildung im Netzbetrieb anfal-

len, zu tragen. Insofern empfiehlt es sich, die entspre-

chenden Kosten nicht lediglich pauschal, sondern viel-

mehr auf der Basis tatsächlich angefallener Ist-Kosten 

und idealerweise auf der Grundlage einer konkreten 

Dienstleistungsvereinbarung zu verrechnen, um die 

Chance einer Anerkennungsfähigkeit als dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten zu erhöhen. 

 

Ihre Ansprechpartner 

Dipl.-Volksw. Felix Hiltmann 

Tel.: +49 211 5235-158 

felix.hiltmann@infoplan.de 

Dipl.-Kfm. Thorsten Ressin 

Tel.: +49 211 5235-141 

thorsten.ressin@infoplan.de 

Öffentliches Wirtschaftsrecht 

Eigenkapitalerhöhungen und Gewinnthesaurie-

rungen im Lichte des Beihilfenrechts 

Die finanzielle Unterstützung bzw. Stärkung von Beteili-

gungsunternehmen spielt in der kommunalen Praxis eine 

große Rolle. 

Zu diesem Zweck wird u. a. auf Eigenkapitalerhöhungen 

sowie auf Gewinnthesaurierungen zurückgegriffen. Die 

Eigenkapitalerhöhung erfolgt in aller Regel in Form einer 

direkten Kapitalzuführung seitens der Kommune. Bei 

einer Gewinnthesaurierung werden die entsprechenden 

Gewinne der Gesellschaft, die der Kommune zustehen, 

nicht ausgeschüttet. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass beide vorgenann-

ten Formen der finanziellen Stärkung eines kommunalen 

Unternehmens dem Regime des Beihilfenrechts unterlie-

gen können. 

Als Beihilfe gelten Maßnahmen, die den Tatbestand von 

Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) erfüllen. 

Danach muss es zu einer Begünstigung eines bestimmten 

Unternehmens aus staatlichen Mitteln, einer daraus 

resultierenden Wettbewerbsverfälschung und zusätzlich 

zu einer Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Han-

dels kommen. 

Kernelement einer jeden Beihilfenprüfung ist stets die 

Begünstigung. Eine Begünstigung ist jede wirtschaftliche 

Vergünstigung, die ein Unternehmen unter normalen 

Marktbedingungen, d. h. ohne Eingreifen der öffentli-

chen Hand, nicht erhalten hätte. 

Ob eine in diesem Zusammenhang vorzunehmende Kapi-

talmaßnahme wie die Eigenkapitalerhöhung eine Begüns-

tigung darstellt, hängt maßgeblich davon ab, ob sie nor-

malen Marktbedingungen entspricht. Um dies zu beurtei-

len, greifen die Europäische Kommission und die Recht-

sprechung auf eine Überprüfung nach dem Grundsatz 

des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers bzw. 

Investors zurück, den sogenannten Private-Investor-Test 

(EU-Kommission, Staatliche Kapitalzuführungen, Anwen-

dung der Artikel 92 und 93 EG-Vertrag auf staatliche Hol-

dinggesellschaften, Bulletin EG 9–1984). 

mailto:felix.hiltmann@infoplan.de
mailto:thorsten.ressin@infoplan.de
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Mithilfe des Private-Investor-Tests wird überprüft, ob die 

öffentliche Hand einem Unternehmen einen Vorteil ge-

währt, indem sie sich in Bezug auf eine bestimmte Maß-

nahme nicht wie ein marktwirtschaftlich handelnder 

Investor verhalten hat. Dabei ist entscheidend, ob der 

Marktwert des Unternehmens durch die Maßnahme ge-

steigert wird. Im Umkehrschluss handelt es sich nicht um 

eine Begünstigung, wenn ein marktwirtschaftlich han-

delnder Investor von vergleichbarer Größe und in ähn-

licher Lage – wie z. B. die Kommune – die fragliche Kapi-

talmaßnahme auch vorgenommen hätte (EuGH, Urt. v. 

10.12.2020 – C-160/19 P; EuG, Urteil v. 06.04.2017, 

Az. T-219/14). 

In dem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich im 

Laufe der Zeit bestimmte Fallgruppen herausgebildet 

haben, bei denen dem ersten Anschein nach eine Begüns-

tigung und damit ein Beihilfenverdacht besteht. In diesen 

Fällen ist zwingend ein Private-Investor-Test durchzu-

führen. 

Dieser Anscheinsverdacht besteht u. a., wenn 

 die Finanzlage des Unternehmens es nicht erwarten 

lässt, dass innerhalb einer angemessenen Frist eine 

normale Rendite erzielt werden kann, 

 das Unternehmen über unzureichende Selbstfinan-

zierungsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten verfügt 

oder 

 sich bei gemischt öffentlich-privaten Unternehmen 

der öffentliche Anteilseigner überproportional an 

einer Kapitalmaßnahme beteiligt. 

(EU-Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der 

staatlichen Beihilfe, 2016/C 262/01, Rn. 73 ff.; EU-Kom-

mission, Staatliche Kapitalzuführungen, a. a. O.; EuG Urt. 

v. 12.12.1996, Az. T-358/94). 

Bezüglich einer Gewinnthesaurierung ergibt sich unseres 

Erachtens keine abweichende Beurteilung. Die Gewinn-

thesaurierung ist somit beihilfenrechtlich nicht weniger 

kritisch einzustufen. 

Mithin ist bei einer in Betracht kommenden finanziellen 

Stärkung des kommunalen Unternehmens stets das Bei-

hilfenrecht zu berücksichtigen und vorab zu überprüfen, 

ob entsprechende Maßnahmen ggf. den Beihilfentat-

bestand von Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllen und anmelde-

pflichtig sind. 

Empfehlung 

Rechtssicher können die Eigenkapitalerhöhung und die 

Gewinnthesaurierung unter beihilfenrechtlichen Ge-

sichtspunkten nach unserem Verständnis nur vorgenom-

men werden, sofern ein Private-Investor-Test durchge-

führt wird. Mithilfe des Private-Investor-Tests kann im 

Vorfeld geprüft werden, ob die Kommune sich wie ein 

marktwirtschaftlich handelnder Investor verhält und ob 

ein privater Gesellschafter sich genauso verhalten würde. 

Bei der Durchführung des Private-Investor-Tests unter-

stützen wir Sie im Bedarfsfall gerne. 

 

Ihre Ansprechpartner 

RA Dr. Julian Faasch 

Tel.: +49 211 5235-175 

julian.faasch@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de 

RAin Isabell Praefke 

Tel.: +49 211 5235-128 

isabell.praefke@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de 

 

 

OLG Brandenburg | Neutralitätsgebot im Konzes-

sionsvergabeverfahren 

In seiner Entscheidung befasste sich das OLG Branden-

burg (Urt. v. 06.04.2021, Az. 17 U 3/19 Kart) mit dem 

Neutralitätsgebot im Konzessionsvergabeverfahren. Da-

bei ging es um die Frage, inwiefern in der Mitwirkung 

eines Mitarbeiters des kommunalen Beteiligungsmanage-

ments ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot liegen 

kann. 

Sachverhalt 

Die konzessionsvergebende Stadt (Verfügungsbeklagte) 

hat, nachdem ein erstes Konzessionsvergabeverfahren 

abgebrochen und wiederholt werden musste, einen Kon-

zessionsausschuss gebildet. In dem Konzessionsaus-

schuss wirkte ein Mitarbeiter des kommunalen Beteili-

gungsmanagements federführend mit. Dem Mitarbeiter 

des Beteiligungsmanagements wurde durch Beschluss 

der Stadtverordnetenversammlung untersagt, an den 

Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlun-

gen der vorgenannten städtischen Tochtergesellschaft 

teilzunehmen. Die Stadt vertrat dabei die Auffassung, 

dass hierdurch eine Interessenkollision und damit ein 

Verstoß gegen das Neutralitätsgebot in der Person dieses 

Mitarbeiters nicht mehr vorliege. Unter Verweis auf die 

Entscheidung des BGH vom 28.01.2020 (Az. EnZR 

99/18) käme ein Mitwirkungsverbot nur für solche Per-

sonen in Betracht, die bei einem Bewerber entgeltlich be-

schäftigt oder bei ihm als Mitglied in einem Organ tätig 

seien. Diese Voraussetzungen lägen nicht vor; zudem 

könne ein persönliches Interesse des Mitarbeiters am 

Ausgang des Verfahrens nicht unterstellt werden.  

Entscheidung 

Nach Auffassung des OLG Brandenburg sind die Ausfüh-

rungen des BGH zum Neutralitätsgebot nicht abschlie-

ßend. Auch wenn die dort genannten Voraussetzungen 

bei dem betroffenen Mitarbeiter nicht vorgelegen hätten, 

lägen bei ihm Umstände vor, die ein direktes oder indi- 

rektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches 

Interesse darstellen, das seine Unparteilichkeit bzw. Un- 

mailto:julian.faasch@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de
mailto:isabell.praefke@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de
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abhängigkeit im Rahmen des Konzessionsvergabeverfah-

rens beeinträchtigen könnte. Ein solcher Umstand sei  

seine Tätigkeit bei dem Beteiligungsmanagement, dessen 

Aufgabe u. a. die Förderung des wirtschaftlichen Erfolgs 

der städtischen Tochterunternehmen sei. Das dement-

sprechende berufliche Interesse des betroffenen Mit-

arbeiters sei zugleich ein persönliches Interesse. Damit 

hätte in seiner Person ein Interessenkonflikt vorgelegen, 

sodass ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot anzu-

nehmen sei.  

Empfehlung 

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des OLG Bran-

denburg gilt es für Kommunen, die mit der Durchfüh- 

rung von Konzessionsvergabeverfahren befasst sind, die 

Rechtsprechung der letzten Jahre zu diesem Themen- 

komplex genau zu analysieren. Kann nach den Vorgaben 

der Rechtsprechung für bestimmte Mitarbeiter nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden, dass bei ihnen eine 

Interessenkollision vorliegt, so sollten diese höchstvor-

sorglich in dem Konzessionsvergabeverfahren nicht mit-

wirken. 

 

Ihr Ansprechpartner 

RA Dr. Julian Faasch 

Tel.: +49 211 5235-175 

julian.faasch@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de 

 

Kommunalwesen

Tax Compliance Management System für Kommunen – 

eine praktische und pragmatische Vorgehensweise 

Ein Tax Compliance Management System (TCMS) dient 

einerseits der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und 

unternehmensinterner Richtlinien, zum anderen soll da- 

durch auch die Erfüllung steuerlicher Pflichten garantiert 

werden.  

Ziel ist es, die Steuern inhaltlich richtig, zeitgerecht und 

vollständig zu deklarieren. Hier sind insbesondere bei den 

Ertragsteuern die Körperschaftsteuer, Kapitalertrag-

steuer und Gewerbesteuer und bei den Verbrauchsteu-

ern die Umsatzsteuer zu nennen. Es geht um ein auf-

einander abgestimmtes System ineinandergreifender 

Regeln, Prozesse und Maßnahmen zur Prüfung der ein-

zelnen steuerlichen Sachverhalte. Um diese übergeord-

neten Ziele mit einer hohen Sicherheit zu erreichen, sind 

sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch aufdeckende 

Kontrollen einzuführen. 

Ohne wirksame Kontrollen in den steuerlichen Prozessen 

besteht die Gefahr, dass die steuerlichen Prozesse und 

damit letztlich die Steuererklärungen fehlerhaft sind. 

Fehlerhafte Steuererklärungen führen regelmäßig zu 

steuer- und strafrechtlichen Sanktionen (Strafzinsen, 

Geldbußen oder Haftstrafen, wobei die beiden letztge-

nannten insbesondere die gesetzlichen Vertreter und die 

an der Erstellung der Steuererklärungen beteiligten Mit-

arbeiter/-innen treffen können). Hierbei stehen grund-

sätzlich die Vorwürfe der (leichtfertigen) Steuerverkür-

zung, der Verletzung von Aufsichtspflichten oder der 

(vorsätzlichen) Steuerhinterziehung im Raum. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für ein erfolgreiches TCMS 

ist eine gute Einbindung in den Arbeitsalltag der Mit-

arbeiter/-innen. Organisatorische Vorgaben – insbeson-

dere im steuerrechtlichen Bereich – erfreuen sich natur-

gemäß nur eingeschränkter Beliebtheit. Umso wichtiger 

ist es, dass die Mitarbeiter/-innen das TCMS akzeptieren. 

Es genügt nicht, Organisationsanweisungen zu verfassen 

und in geordneter Form abzulegen – vielmehr muss das 

TCMS gelebt werden, d. h., es sollte sich möglichst „ge-

räuschlos“ in die bestehenden Aufbau- und Ablaufpro-

zesse einfügen. Ein überdimensioniertes TCMS birgt die 

Gefahr der Nicht-Akzeptanz durch Mitarbeiter/-innen, 

sodass das Ziel „Führung eines Entlastungsbeweises 

gegenüber der Finanzverwaltung“ gefährdet wird. 

Wenn ein wirksames TCMS eingeführt ist, das der Erfül-

lung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein 

Indiz sein, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder 

der Leichtfertigkeit sprechen kann. Daher betont die in-

haltliche und begriffliche Abhebung des TCMS vom übri-

gen Internen Kontrollsystem (IKS), dass das Risikomana-

gementsystem der Stadt/der Gemeinde auch Risiken aus 

steuerlichen Prozessen umfasst. Somit ist ein TCMS eine 

spezielle Form eines IKS, dessen Fokus auf der ordnungs-

mäßigen Erledigung steuerlich relevanter Prozesse liegt. 

Grundsätzlich ist ein TCMS in Aufbau und Vorgehen dem 

IKS nachempfunden 

Ein wirksames TCMS sollte sich zudem an berufsständi-

schen Standards des IDW orientieren (IDW Praxishin-

weis 1/2016 zur Ausgestaltung und Prüfung eines Tax 

Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980), 

da diese Grundsätze auch von der Finanzverwaltung und 

den Strafverfolgungsbehörden anerkannt sind. 

Die in der folgenden Abbildung dargestellte Projektskizze 

stellt einen möglichen Entwurf für ein erfolgreiches 

TCMS-Projekt dar, der zu Projektbeginn in Zusammen-

arbeit mit der Kommune detailliert erstellt wird und auf 

die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann.

mailto:julian.faasch@es-rechtsanwaltsgesellschaft.de
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Für die Umsetzung des TCMS werden in einem ersten 

Schritt für die zu untersuchenden steuerlich relevanten 

Prozesse standardisierte und optimierte Prozessabläufe 

(Soll-Konzept) entwickelt. 

Das TCMS kann folgende Steuerarten beinhalten: 

• Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) – 

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, 

• Kapitalertragsteuer, 

• Quellensteuer (sofern relevant), 

• Umsatzsteuer, 

• Lohnsteuer. 

Die einzelnen hieraus abgeleiteten Steuererklärungs-

pflichten für Kommunen sind entsprechend der jeweili-

gen gesetzlichen Grundlagen den folgenden Abbildungen 

zu entnehmen:

 

§ 149 AO i. V. m. Einzelsteuergesetzen und Kapitalertragsteuer 

Gesetzliche 
Grundlage 

Steuerart Turnus Frist Zuständigkeit 

§ 149 AO i. V. m. 
Einzelsteuer- 
gesetzen 

Körperschaftsteuererklärung 
je BgA und Erklärung zur ge- 
sonderten Feststellung i. S. d. 
§ 27 KStG 

jährlich Abgabe bis spätestens 31.07. 
nach Ablauf des Kalenderjahres 

zuständiges 
Finanzamt 

 Erklärung zur Feststellung des 
Gewerbesteuermessbetrags (BgA) 

jährlich Abgabe bis spätestens 31.07. 
nach Ablauf des Kalenderjahres 

zuständiges 
Finanzamt 

 Umsatzsteuerjahreserklärung jährlich Abgabe bis spätestens 31.07. 
nach Ablauf des Kalenderjahres 

zuständiges 
Finanzamt 

§ 44 (6) EStG Kapitalertragsteuer-Anmeldung  Entstehung spätestens acht 
Monate nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres; Anmeldung/Zah- 
lung spätestens bis zum 10. des 
folgenden Monats 

zuständiges 
Finanzamt 

 

 

Schulungskonzept

Schulung der beteiligten 
Fachbereiche

1 Monat

Projektinitialisierung / 
Feinplanung

Fachliche und begleitende Projektsteuerung (Veränderungsmanagement): lfd. Projektreporting und lfd. Ergebnisdokumentation

Unterlagensammlung

Methoden / 
Ergebnisse

Workshops / Interviews

Handbuch / 
Dienstanweisungen

Erstellung / Überarbeitung 
steuerartenspezifischer 

Checklisten

0,5 MonateDauer 2 Monate 1 Monat

Erste Projektphase
Entwicklung Soll-KonzeptPhase

Zweite Projektphase
Umsetzungskonzept und Schulung des TCMS

Inhalte

Analyse der IST-Situation

Erstellung von Risiko-Kontroll-
Matrizen und Bewertung

Bestandsaufnahme /
Prozesserhebung

Projektbaustein 1 Projektbaustein 2 Projektbaustein 3 Projektbaustein 4

Entwicklung von konkreten 
Anpassungsmöglichkeiten

Entwicklung von 
steuerlichen Soll-Prozessen

Implementierung von 
zusätzlichen steuerlichen 

Soll-Prozessen

Workshops / Interviews

Ausgewertete 
Rahmenbedingungen

Dokumentenanalyse Prozessmodellierung

Soll-Konzept
(Organisation / Technik)
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UStG 

Gesetzliche 
Grundlage 

Steuerart Turnus Frist Zuständigkeit 

§ 18 UStG, 
§ 46 UStDV 

Umsatzsteuer-Voranmeldung 
(Anmeldung und Zahlung) mit 
Dauerfristverlängerung 

monatlich Übermittlung/Zahlung bis zum 
10. Tag nach Ablauf des Vor- 
anmeldungszeitraums; immer 
1 Monat Fristverlängerung 

zuständiges 
Finanzamt 

§ 18 a UStG Zusammenfassende Meldung 

• quartalsweise: bis 50.000 € 
steuerfreie Lieferungen im 
Quartal 

• bei Überschreiten ab Folge-
monat mtl. Abgabe zwingend 

• USt-IdNr. verpflichtend auf-
zuzeichnen 

• besondere Vorgaben, bis 
wann Rechnungslegung 

• Übereinstimmung der 
Angaben USt-VA und ZM 
erforderlich 

quartals- 
weise 

• Meldung bis zum 25. Tag nach 
Ablauf des Quartals 

• keine Nullmeldung erforderlich 

• keine Dauerfristverlängerung 
möglich 

Bundeszentrale 
für Steuern 

 

Intrahandelsstatistik 

Gesetzliche 
Grundlage 

Steuerart Turnus Frist Zuständigkeit 

u. a. Verordnung 
(EG) Nr. 638/2004 

Meldung Intrahandelsstatistik monatlich spätestens zum 10. des Folge- 
monats; nach Bezug keine 
Dauerfristverlängerung 

Statistisches 
Bundesamt 

 

EStG 

Gesetzliche 
Grundlage 

Steuerart Turnus Frist Zuständigkeit 

§ 50 EStG Anmeldung über den Steuer 
abzug bei Vergütungen an 
beschränkt Steuerpflichtige 
(dezentral organisiert) 

quartals- 
weise 

Anmeldung und Abführung zum 
10. des jeweiligen Quartals; nach 
Ablauf des Quartals Nullmeldung 
erforderlich 

Bundeszentrale 
für Steuern 

§ 41 EStG Lohnsteueranmeldung monatlich Anmeldung/Zahlung spätestens 
zum 10. des Folgemonats 

zuständiges 
Finanzamt 

Diese umfangreichen steuerlichen Erklärungspflichten 

und die jeweils dahinter liegenden Steuerprozesse sowie 

die damit verbundenen Risiken im Hinblick auf fehler-

hafte Steuererklärungen verdeutlichen die Komplexität 

der Einrichtung eines wirksamen TCMS. 

Zu Beginn eines jeden Projekts werden zuerst im Rahmen 

der Projektinitialisierung alle Voraussetzungen für einen 

reibungslosen Projektablauf geschaffen. Dazu gehören 

sowohl die Konkretisierung der Projektzielsetzung als 

auch die in der Projektfeinplanung festgelegte Projekt-

aufbau- und -ablauforganisation und die Einbindung der 

Beteiligten. 

Durch die fachliche und begleitende Projektsteuerung 

mit dem/der Projektverantwortlichen kann zeitnah auf 

offene Fragen reagiert und zudem eine laufende fach-

liche Abstimmung inhaltlicher Themen realisiert werden. 

Besonders der letzte Aspekt hat sich als wesentlicher Er-

folgsfaktor herauskristallisiert. Durch die gemeinsame 

Auseinandersetzung mit der Arbeitswirklichkeit vor Ort 

werden sich Beispiele ergeben, die die Entwicklung von 

Regelungen notwendig machen. Diese wiederum eignen 

sich bestens als Anknüpfungspunkt zur Lösung ähnlich 

gelagerter Fragestellungen. 

Zur Modellierung der Soll-Prozessstruktur ist es imma-

nent, dass die Ist-Situation (Bestandsaufnahme/Prozess- 

erhebung) erhoben wird. Dafür werden zuvor die Struk-

tur und die Beschreibungstiefe der Erhebung genau defi-

niert. 
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Im Rahmen der Analyse der Ist-Situation werden die zu 

untersuchenden Prozesse sowohl vorbereitet als auch 

analysiert und sämtliche notwendigen Unterlagen ausge-

wertet. Zudem werden auch Initialisierungsworkshops 

mit den einschlägigen Bereichen zur Erhebung der zu 

untersuchenden Prozesse sowie eine Dokumentation 

von Standards und Sollprozessen durchgeführt. Als Er-

gebnis entstehen einschlägige Risiko-Kontroll-Matrizen 

(RKM), die anschließend bewertet werden. 

Die RKM ist eine tabellarische Übersicht, in der alle we-

sentlichen steuerrelevanten Prozesse, deren Risiken, die 

erforderlichen Kontrollen und ein etwaiger Handlungsbe-

darf dargestellt werden können. 

Auf der Basis dieser Erhebung erfolgen eine Prozess-

modellierung und die Entwicklung eines Soll-Konzeptes. 

Bei der Modellierung stehen zwei aufeinander aufbau-

ende Aufgabenblöcke im Fokus: zum einen die Entwick-

lung einer eindeutigen Empfehlung zur konkreten Ausge-

staltung der zu untersuchenden Prozesse, zum anderen 

die konzeptionelle Ausgestaltung des jeweils empfohle-

nen Vorgehensmodells. Dabei ist besonders auf die Aus-

gestaltung der Abläufe und die sich daraus ergebende 

Aufbauorganisation zu achten. 

Auf der Basis dieser übergeordneten RKM kann sodann 

steuerspezifisch für die einzelnen Steuerarten bzw. Steu-

ererklärungen eine konkrete Prozessbeschreibung er-

stellt werden. 

Ergänzt wird diese Übersicht um eine Compliance-rele-

vante Darstellung der Prozessbeschreibung. 

 

Maßnahmen Beschreibung 

Schulung, Fortbildung  externe Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen 

 Einbindung der Steuerabteilung bei steuerrelevanten Prozessen 

Sensibilisierung Wissenstransfer  steuerlicher Wissenstransfer in alle Unternehmensbereiche 

 Schaffung von abteilungsübergreifendem Problembewusstsein 

 Kommunikation Problemfelder, Fehlerquellen, Optimierungsmöglichkeiten 

 widerspruchsfreie Zuordnung von Verantwortung 

 vor Prozessänderungen: Analyse der steuerlichen Auswirkungen 

 Diskussion steuerlicher Sachverhalte bereits beim Wirtschaftsplan 

Dokumentationspflichten  besondere Aufzeichnungspflichten werden in den Fachabteilungen er- 
füllt (z. B. Sponsoring, Geschenke etc.) 

 Unterrichtung der Abteilungs-/Gruppenleiter über Folgen fehlender 
Dokumentationspflichten 

Auswahl der Steuerberater und Berater  bewusste Auswahl der externen (Steuer-)Berater (Erfahrung) 

 interdisziplinäre Beratung erforderlich (WP, StB, Ingenieure) 

Kontrolle der Berater  Kontrolle der Berater 

 Diskussion und Erarbeitung gemeinsamer Lösungen 

Software  Einsatz der Software im Bereich der GewSt 

Berechtigungskonzept  übergeordnetes Berechtigungskonzept 

 Excel-Passwortschutz 

 Online-Zugang ELSTER 

Evaluierung Auswertung interner und externer Prüfungen/Unterlagen: 

 Außenprüfung 

 Bußgeldverfahren 

 Steuerfahndungsverfahren 

 Jahresabschlussprüfungen 

 interne Revision 

 Gesprächsprotokolle 

 Gremienprotokolle 

 abgeschlossene Verträge 

Auf der Basis der zuvor beschriebenen entwickelten Soll-

Konzeption werden in der zweiten Projektphase kon-

krete Anpassungsmöglichkeiten an die bestehenden Sys-

teme und entsprechende Soll-Steuerprozesse erarbeitet, 

die später in den Arbeitsalltag implementiert werden 

können („Umsetzungskonzept“). Darüber hinaus werden 

auf dieser Basis ein entsprechendes Handbuch und ein 

Schulungskonzept entwickelt und Schulungen durchge-

führt.  

In einem ersten Schritt werden Vorschläge in Bezug auf 

die konkrete Einführung der steuerlichen Soll-Konzep-

tion auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung er-

arbeitet. Die so erarbeiteten Grundlagen werden in 

einem themenbasierten Workshop mit den betreffenden 

Fachbereichen durchgearbeitet und Verbesserungen an-

schließend vom Projektteam vorgenommen. Dies hat den 

Vorteil, dass sowohl Verständnis als auch Akzeptanz 

schon früh gebildet werden und somit eine effektivere 
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Vermittlung gegenüber den Anwenderinnen und Anwen-

dern möglich ist. 

Auf dieser Basis wird sodann die überarbeitete Soll-Kon-

zeption aus der ersten Projektphase, erweitert um die 

Umsetzungskonzeption, in die Entwicklung eines Hand-

buchs und daraus abgeleiteter Dienstanweisungen und 

steuerartenspezifischer Checklisten überführt. 

Das Handbuch wird entsprechend den Hinweisen des 

Praxishinweises 01/2016 des Instituts der Wirtschafts-

prüfer in Deutschland e.V. zur Implementierung eines 

TCMS konzipiert. Dabei werden folgende Punkte be- 

rücksichtigt: TCMS-Kultur, TCMS-Ziele, TCMS-Risiken, 

TCMS-Programm, TCMS-Organisation und TCMS-Kom-

munikation. Auf einige der genannten Bestandteile wird 

im Folgenden kurz eingegangen. 

Die Risiken innerhalb des TCMS bestehen darin, dass das 

TCMS nicht gelebt wird, d. h., Mitarbeiter/-innen ver-

stoßen (vorsätzlich oder fahrlässig) gegen das TCMS. 

Sanktionen (Geldbußen, Freiheitsstrafe, negative Publizi-

tät) können die Auswirkungen von Normverstößen sein. 

Die Risiken sollten, sofern sie wesentlich und wahr-

scheinlich sind, in das Risikomanagementsystem als 

Risiko-Kontroll-Matrizen integriert werden. Auf diese 

Weise werden TCMS-Risiken systematisch bewertet und 

analysiert.  

Das TCMS-Programm umfasst sämtliche Maßnahmen 

zur Vermeidung und zur Entdeckung von Verstößen 

gegen das TCMS. Diese Maßnahmen betreffen im We-

sentlichen das Risikomanagementsystem, die Innenrevi-

sion und das IKS. Dabei wird zwischen Prävention, 

Detektion und Reaktion unterschieden. 

Das Ziel der TCMS-Organisation ist der effiziente Einsatz 

von Ressourcen, sowohl personell, materiell als auch zeit-

lich. Darüber hinaus muss sie die Schnittstellen zu ande-

ren Fachbereichen/Abteilungen definieren sowie den 

Daten-In- und -Output steuerrechtskonform abbilden. 

Hierfür bedarf es einer entsprechenden Dokumentation, 

um die Aufbau- und Ablaufprozesse für Dritte (z. B. ört-

liche Rechnungsprüfung und/oder Betriebsprüfung) 

nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Im Beson-

deren sind interne Kontrollen zu kennzeichnen. 

Eine erfolgreiche Umsetzung des TCMS erfordert, dass 

alle Mitarbeiter/-innen von der Existenz und der Bedeu-

tung des TCMS in Kenntnis gesetzt werden. Um die 

Funktionsfähigkeit des TCMS garantieren zu können, 

muss Transparenz in Bezug auf steuerlich relevante Be-

sprechungsergebnisse und Änderungen auf dem Gebiet 

des Steuerrechts herrschen. Überdies sollten Feststellun-

gen der steuerlichen Außenprüfung Anlass zur Optimie-

rung des TCMS geben. 

Zusätzlich ist eine Überwachung des TCMS notwendig, 

um die Angemessenheit und die Funktionsfähigkeit der 

getroffenen Maßnahmen zur Regeleinhaltung sicher-

zustellen. Dafür sind entsprechende organisatorische, 

materielle und personelle Ressourcen für die Über-

wachung bereitzustellen. Dabei muss zwischen prozess-

abhängigen und prozessunabhängigen Kontrollen diffe-

renziert werden. Die im Rahmen der Prüfungen getroffe-

nen Feststellungen dienen der kontinuierlichen Verbes-

serung der steuerlichen Prozesse. Hierzu tragen ebenfalls 

motivierte und fachkundige Mitarbeiter/innen bei, die 

nicht nur Bestandteil der Prozesse sind, sondern diese 

auch kritisch hinterfragen und somit den Prozessablauf 

und -aufbau fortentwickeln. 

Zur Vorbereitung der Schulungen der Mitarbeiter/-innen 

wird ein zielgruppenspezifischer Schulungsplan erstellt, 

wobei zum einen die Anzahl der Schulungsteilnehmer 

und die Schulungsdauer beachtet und zum anderen die 

Zielgruppe und die spezifischen Erkenntnisziele analy-

siert werden. Darüber hinaus enthalten die Schulungs-

inhalte praxisnahe Fallbeispiele und Übungen. Die Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Informationsbe-

darfe führt dazu, dass z. T. gleiche Inhalte mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten und Beispielen vermittelt 

werden müssen. Während des ganzen Prozesses findet 

eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem 

Projektteam statt.  

Bei der Durchführung der Schulungen werden die Ver-

treterinnen und Vertreter der Zielgruppen über die In-

halte der Konzepte informiert. Hierbei wird jeweils indi-

viduell auf die spezifischen Interessenlagen eingegangen 

und die Teilnehmenden werden auf die anstehenden 

Aufgaben (der Umsetzung und des laufenden Betriebs) 

vorbereitet. 

Schon während der Schulungsphase werden die Rück-

meldungen zu den bereits stattgefundenen Schulungen 

aufgearbeitet und Änderungen/Verbesserungen in die 

zukünftigen Schulungen eingearbeitet. Dies erhöht die 

Qualität der durchgeführten Schulungen. Des Weiteren 

werden die sich ergebenden Rückfragen systematisch ge-

sammelt, strukturiert aufbereitet und beantwortet.  

Die Schulungen führen zu Erkenntnissen auch in Bezug 

auf die Praxisnähe und Praxistauglichkeit der Konzepte. 

Erfahrungsgemäß ergeben sich hieraus gute Beispiele 

und Hinweise auf noch bestehende Regelungslücken. 

Diesen Hinweisen wird nachgegangen und es werden 

Vorschläge erarbeitet, wie die Konzepte in diesen Punk-

ten ergänzt bzw. möglichst praxisnah ausgestaltet wer-

den können. 

Als Ergebnis der Schulungen stehen am Arbeitsalltag der 

Zielgruppen orientierte Schulungsunterlagen zur Ver-

fügung. Diese sind so ausgestaltet, dass sie sich auch zu-

künftig bei der Einführung und im laufenden Betrieb als 

Nachschlagewerke eignen. Gemeinsam mit den Erkennt-

nissen aus den Schulungen und den im Nachgang sowie 

bei der Umsetzung eingehenden Fragen und Antworten 

bilden sie die Grundlage für das Handbuch. Die Vertrete-

rinnen und Vertreter der Zielgruppen sind über die für sie 

wichtigen Inhalte informiert. Sie sind in der Lage, die an-
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stehenden Aufgaben bei der Einführung und im laufen-

den Betrieb im Sinne der einheitlichen Regelungen zu er-

ledigen bzw. zu unterstützen. Darüber hinaus sind die 

Grundlagen für eine selbstständige Auseinandersetzung 

mit dem Thema gelegt und das Risikobewusstsein in die-

sem Sinn geschärft. Sie können im weiteren Verlauf „mit-

denken“. Es gibt eine strukturierte Sammlung von Fragen 

und Antworten (Frequently Asked Questions, FAQ). 

Diese Sammlung ist dynamisch ausgestaltet, wird laufend 

überarbeitet und im Intranet allen Beteiligten zur Ver-

fügung gestellt. Die Konzepte sind in einzelnen Punkten 

präzisiert und ergänzt. Die sich aus der praktischen Aus-

einandersetzung mit den Regelungen ergebenden Ver-

besserungshinweise sind in die Konzepte aufgenommen 

und eingepflegt. 

 

Ihr Ansprechpartner 

WP Thomas Semelka 

Tel.: +49 211 5235-176 

thomas.semelka@es-treuberater.de 

Betriebswirtschaft

Das Einbeziehen des Regulierungsmanagements 

und dessen Controlling-Werkzeuge kann wesent-

lich zur Qualitätssteigerung der Wirtschaftspla-

nung beitragen 

Nach den Jahresabschlussarbeiten und nach den Som-

merferien beginnt in vielen Unternehmen die Aufstel-

lung des Wirtschaftsplans. Gerade vertikal integrierte 

Energieversorgungsunternehmen stehen dabei vor der 

Herausforderung, neben den Energievertrieben auch die 

regulierten Netze planen zu müssen. Bei der Netzpla-

nung ist insbesondere die unmittelbare und mittelbare 

Verknüpfung zwischen Aufwendungen bzw. Investitio-

nen und den Umsatzerlösen zu berücksichtigen. Auch 

energiewirtschaftliche Besonderheiten (z. B. Regulie-

rungskonto und energiewirtschaftliche Umlagen) gilt es 

zu planen, da sie das Netzergebnis maßgeblich prägen. 

Um eine hohe Planungsqualität und damit eine zielge-

richtete Lenkungswirkung gewährleisten zu können, 

bietet es sich an, das Regulierungsmanagement und des-

sen Controlling-Werkzeuge in die Wirtschaftsplanung 

zu integrieren. Beispielsweise könnten Unternehmen ihr 

Regulatorisches Managementcockpit (APIS) einsetzen, 

um verhältnismäßig einfach die komplexen Wirkzusam-

menhänge auch in der Planung abbilden zu können.  

Die Wirtschaftsplanung der regulierten Netze Strom und 

Gas stellt gerade aufgrund des komplexen Regulierungs-

rahmens, den die Anreizregulierung vorgibt, für die Ver-

antwortlichen der Planung eine große Herausforderung 

dar. Sind die Aufwendungen und Investitionen ähnlich 

wie in den anderen Geschäftsbereichen zu planen, sind 

die Umsatzerlöse nach den regulatorischen Vorgaben zu 

prognostizieren. Nachfolgend werden einige Besonder-

heiten kurz dargestellt.  

Grundsätzlich sind die Umsatzerlöse der regulierten 

Netze die „rechnerische“ Folge von Aufwendungen bzw. 

Investitionen; geplante Aufwendungen und Investitionen 

bestimmen die Umsatzerlöse unmittelbar oder mittelbar 

nach den Regeln der Anreizregulierung. 

So wirken sich z. B. die vorgelagerten Netzkosten, die 

vermiedenen Netzkosten und die Kapitalkosten von In-

vestitionen unmittelbar auf die Umsatzerlöse des glei-

chen Jahres aus. Im regulären Regulierungsverfahren 

werden die sogenannten Personalzusatzkosten (Lohnzu-

satz- und Versorgungsleistungen) mit einem Zeitverzug 

von zwei Jahren erlöswirksam. Die Kosten in den soge-

nannten Fotojahren (Gas: 2020; Strom: 2021) bestimmen 

maßgeblich die Umsatzerlöse der 4. Regulierungsperiode 

(Gas: 2023 bis 2027; Strom: 2024 bis 2028).  

Zu den bisher dargestellten Zusammenhängen treten 

weitere energiewirtschaftliche Besonderheiten in Form 

des Regulierungskontos und sogenannter durchlaufender 

Posten (z. B. energiewirtschaftliche Umlagen oder Diffe-

renzmengen). Die Ergebniswirkungen dieser Sachver-

halte gleichen sich über mehrere Jahre grundsätzlich aus. 

Innerhalb einzelner Jahre können sie allerdings das Netz-

ergebnis nicht unerheblich beeinflussen. Eine Berück-

sichtigung im Wirtschaftsplan ist hinsichtlich einer ange-

messenen Prognosequalität somit unerlässlich. 

Die vorgenannten netzspezifischen Sachverhalte zeigen 

die Notwendigkeit einer detaillierten Netzplanung als 

integrativen Bestandteil der Wirtschaftsplanung. Nur so 

können die Umsatzerlöse mit fremden Händlern 

(Außenumsätze) und ggf. mit dem „eigenen“ Vertrieb ver-

lässlich prognostiziert werden. Unternehmen, die z. B. 

bereits das Regulatorische Managementcockpit (APIS) 

zur Steuerung der regulierten Netze im Einsatz haben, 

können ihr regulatorisches Controlling-Werkzeug ge-

winnbringend in die Wirtschaftsplanung einbringen. So 

können die Besonderheiten der regulierten Netze mit 

vergleichsweise geringem Aufwand in der Wirtschafts-

planung Berücksichtigung finden. Hierzu ist ein iteratives 

Vorgehen, d. h. ein stetiger Austausch zwischen dem 

Wirtschaftsplan und den Ergebnissen der Regulie-

rungstools, zu empfehlen.  

Zusätzlich könnte die Ergänzung der Wirtschaftsplanung 

um regulatorische Kompetenz die Umsetzung einer Top-

Down-Planung als Zielvorgabe ermöglichen. So könnte 

mailto:thomas.semelka@es-treuberater.de
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das Regulierungsmanagement mithilfe seines Control-

ling-Werkzeugs Soll- oder Ziel-Ergebnisse für die regu-

lierten Netze in Abhängigkeit von Zins- und Investitions-

entwicklungen beisteuern. Die Planung von Aufwendun-

gen und Investitionen könnte schließlich im Sinne einer 

Unternehmenssteuerung danach ausgerichtet werden. 

Selbstverständlich sind dann auch wieder die Wechsel-

wirkungen zwischen Aufwendungen bzw. Investitionen 

und Umsatzerlösen zu berücksichtigen. 

Gerade die Einbeziehung des Regulatorischen Manage-

mentcockpits (APIS) kann die Wirtschaftsplanung sinn-

voll ergänzen. So ist z. B. eine gezielte Qualitätskontrolle 

möglich. Hierzu stehen eine Gegenüberstellung von Ziel-

vorgaben und dem tatsächlichen Gewinn im Zeitablauf 

und eine Abweichungsanalyse zur Verfügung, die alle 

oben genannten Besonderheiten einbeziehen. Zusätzlich 

ist im Regulatorischen Managementcockpit ein zwei- 

stufiges Kennzahlensystem zur Abweichungsanalyse und 

Unternehmenssteuerung implementiert. Die obere 

Kennzahlenhierarchie dient der strategischen Netzsteue-

rung (Managementcockpit). Sie kann dem Controlling alle 

wesentlichen Top-Steuerungskennzahlen zur Verfügung 

stellen. Bereits in der Wirtschaftsplanung kann so die 

Möglichkeit einer frühzeitigen Berücksichtigung regula-

torischer Optimierungen sowie deren zeitliche Wirkung 

genutzt werden. Oft können nur so Optimierungsmaß-

nahmen, die zukünftigen Erfolg durch heutigen Gewinn-

verzicht sichern, identifiziert und umgesetzt werden. 

Zusammengefasst ist die Planung der regulierten Netze 

mit vielen Besonderheiten und einer hohen Komplexität 

verbunden. Daher kann das Einbeziehen des Regulie-

rungsmanagements und dessen Controlling-Werkzeuge 

wesentlich zur Qualitätssteigerung der Wirtschaftspla-

nung beitragen. Controlling-Instrumente wie das Regula-

torische Managementcockpit (APIS) bieten die Möglich-

keit einer ganzheitlichen integrierten Unternehmenspla-

nung für die regulierten Netze. Durch die Berücksichti-

gung aller wesentlichen netzspezifischen Besonderheiten 

in einem Modell eignen sie sich im Rahmen der Wirt-

schaftsplanung als Schnittstelle zwischen Controlling und 

Netzwirtschaft. Bei Rückfragen zur Wirtschaftsplanung 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Ihre Ansprechpartner 

Dipl.-Kfm. Thorsten Ressin 

Tel.: +49 211 5235-141 

thorsten.ressin@infoplan.de 

Dr. Marc Derhardt 

Tel.: +49 211 5235-137 

marc.derhardt@infoplan.de 
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EversheimStuible  Unternehmensgruppe 

Standort Düsseldorf 
Fritz-Vomfelde-Straße 6 
40547 Düsseldorf 
Telefon +49 211 5235-01 

Telefax +49 211 5235-100 

E-Mail duesseldorf@es-treuberater.de 

Standort Stuttgart 
Rosenbergstraße 50/1 

70176 Stuttgart 

Telefon +49 711 99340-0 

Telefax +49 711 99340-40 

E-Mail stuttgart@es-treuberater.de 

Impressum
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EversheimStuible Unternehmensgruppe 

Rechtlicher Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationssammlung eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Sie stellt keine Beratung 

(juristischer oder anderer Art) dar und sollte auch nicht als eine solche verwendet werden. 

Die Zusammenstellung der Informationen erfolgte mit der gebotenen Sorgfalt. Gleichwohl übernehmen wir keinerlei Haftung, aus 

welchem Rechtsgrund auch immer, für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. 
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